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ENERGIE,ABGABEN ATIF KAITI'ONALER EBEI{E

Wirtschaftliche und technische Aspekte

1. Auftrag und Vorgehen

In Dekret über Leitsätze der kantonalen Energiepolitik von 2L.
Äuqust j-990 ist der Regierungsrat beauftragt worden, dem Grossen
Rai eericht darüber zu erstatten'

ob die l,lassnahnen zur rationellen Energievenendung und zur
Förderrrng erneuerbarer Energien durch zreckgebundene Abgaben
finanziert werden können (Leitsatz 4'6)'

Am l_g. Dezember LggL hat der Grosse Rat im Rahmen des Massnahrnen-

ft.n"= Haushaltgleichgewicht Lgg3-L996 beschlossen, dass der
Leitsatz 4.6 iZüecfqe6undene Energieabgabe erheben) bis t994 in
iiart gesetzt'werden soll. Ab Lgg| wird mit Mehreinnahmen von L5

Miltionen Franken gerechnet (Preisstand l-991-) (1).
i* ettt="heid vom tö. Dezember 1991- wurde davon ausqegang€n, dass
äie re"ntlichen und technischen Modalitäten der zweckgebunden
nnergieabgabe nocn im einzelnen abgeklärt werden müssen. Es wurde
davon ausltegang"r, dass rnit den Erträgen der Energieabgabe
sÄmtriche-irn iäitiatzdekret enthaltenen Massnahnen finanziert
werden können (2).

Der vorliegende Bericht enthä}t die wirtschaftlichen und
techniscnen aiffär""gä" einer Energieabgabe. Grundsätzlich wird
von einer Energieabgäbe auf allen Energieträgern ausgegan9€D,
wobei in der V|rfagä an den Grossen Rat nur nit einer
Erektrizitatsangäbä in der Höhe von max. 0,5-1,0 Rappen pro kwh

;;;;h;;i-*itä. 
-nt ist eine der Aufsaben des vorliesenden

Berichtes, rnoöiicne-rnergieträger (iossile Energien, Elektrizität
ushr. ) als genäisungsgrunäIage iür eine Abgabe zu prüfen.

Die juristischen Abklärungen werden in einem separaten Gutachten
von Dr. iur. ;ö;9 iäirf""ü"r vorgenomTen. Dabei wurden die
wirtschaftficnän, tÄännis"hen unä juristischen Fragen parallel

L Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat, Massnahmenplan

;";;h;iigräi"nqeüicnt isst-tsso, Bern (16. oktober Leel-), Leer'
Massnahmen-Nummet z 23 .
Der Beschluss des Grossen Rates findet sich in: Budget L992

Massnahmenplan 7993-1,996, Entscheide des Grossen Rates' Dezember-

sessi.on l-99L und Januar-session Lggz. Er wurde am Mittwoch,
Lg.L2.199L, gefäIlt.

2 Vergleiche dazu: Massnahmenplan Haushaltgleichgewicht L993-L996
( L991 t, Massnahmen-Nunmer: 23'
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::iüi*El [i,l;"3i":"F:änste sich sowohl aus sach]_ichen wie auch

Vorgehen
Der Bericht über die ruirtschaftlichen und technischen Aspektesowie das juristiscn" cüiächten *iäär,-*ron einer-Ärreitsgruppeaus vertretern der Energieversorgungsunlellehnungen begreitet. rn:1.?5 Sitzungen wurden eiste Entwürfe und die beidenSchlussberichte diskutieii.Die vorgrebrachten argurn;i" wurden dabei so weit ars rnöglich indie Berichte eingearü;iüi- Für aie konstruktive Kritik und dieäusserst wertvolle zusarnmenarbeit ="i 

-irr. 
dieser sterle bestensgedankt. serbstverstänaricn nanÄn äi" oäiaen Autoren für denrnhart der Berichte aie vÄrantwortung zu übernehmen.

ueber die weitere Verwendung der Berichte und einen Antrag an dencrossen Rat hat die Enerqi"äir"iti""-u"*._ a". Regierungsrat zuentscheiden. Mit beiden 6Äricnt""-=ärrär, r"ir," Entscheide derpolitischen rnstanzen ttoträqtrornmen werden. vielnehr ist es dieAufgabe' rnöglichst objektive Entscheidungsgrundlagen zu riefern.

3 Direktion für.verkehr, Energie und wasser des Kantons Bern,Gutachten Energieabgabe (verfäs="i J.iig Leinb;"närl]-e"r. Ls92.
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2. fnternationale und nationale Bestrebungen
im Bereiclr Energieabgraben

2.1 tfeltseite Anstrenftungen

In den letzten Jahren ist auf internationaler Ebene eine
Diskussion über eine stärkere Belastung der Energie zur Reduktion
der'Umweltbelastungen in Gang gekornmen.

Die Thenatik nahrn auch an UNo-Unweltgipfel in Rio vom Juni 1-992

einen grossen Stellenwert. Es wird vorgeschlagen, dass die
nnergiäträger zu verteuern seien und unwettfreundliche
Technologien zu fördern wären-

Umweltfragen und damit die Belastung der Energieträger wird
zunehmend auch irn Rahmen des GATT thematisiert. Verschiedene
Beobachter stellen fest, dass nach einem allfäIligen Abschluss
der uruguay-Runde die umweltfragen ins zentrum der
internafioiralen Diskussionen rüäken werden. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass in den kommenden Jahren Energrieabgrabe-
Systeme cegensiand der Verhandlungen sein werden. Gleichzeitig
dürfte aanäi der Nord-süd-Ausgleiöh eine zentrale RoIIe spielen-

2.2 Konbinierte Energie- /c0z-Ahry,abe der EG

Auf Anregung der EG-Urnweltkornmission im Jahre L990 wird auf EG-

Ebene eiäe fornbinierte EnergLe-/Co2-Abgabe diskutiert. An 1-3.

Dezember LggL ist ein vorschlagr von den umwelt- und
n"ärgi.rinistern im Grundsatz verabschiedet worden.

In Mai Lggz ist von Umwelt- Energie- und Finanzninistern der co2-
ÄUgäb" in Crundsatz zugestimmt wörden. Allerdings ist eine
;fi;ührunq-rtrit äät Bedingung verknüpft worden, dass die
wichtigsten Handelspartner äer EG (ÜSa, Japan) ebenfalls eine
ööt-AböäUÄ einführeir sollten. zur ZeLE ist es unklar, ob die USA

und .fafian auf das Begehren der EG eintreten werden oder ob
allenfalls Rückkommei auf den Beschluss vom Mai L992 verlangt
wird.

Das ZLeL ist eine EG-weite stabilisierung der co2-Emissionen auf
den stand von iggo bis ins Jahr 2000. Bis 2005 soll eine
Reduktion um 2ot erreicht *"iä"tr (ziersetzung von Montreal). Die
konbinierte COZ-Abgabe stellt nach Ansicht der EG eines unter
anderen Instrumenten dar. weitere Massnahmen kornmen hinzu:
Informati-on, näratung, Motivation, Programme zur rationellen
fnÄrgieverwendung, FSrderung alternativer Energiequellen'

Die Einführung der kombinierten co2-Abgabe war ursprünglich auf
den L.1. Lgg3 iorgesehen und sie sollte von den einzelnen EG-

Ländern vollzogei werden. Dabei so11 mit 3 $ pro Barre1 RohöI

;A;;;n weraÄi, ür in Etappen bis_zum Jahr 2ooo eine Abgabe von

10 $ pro Barr"i'"" erreicnäir. Die Bernessung ist nach dem C-GehaIt
bzw. dem Energi"q"nÄit irn Verhältnis 50:50? vorgesehen' Die
erneuerbaren tneigiequellen sollen ausgenonmen werden' Dank der
kombinierten Aöt:fi;äne wird ein Rückgänq um rund 25o Mio' t co2
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er!üartet, oder g? des gesamten Ausstosses der EG_Länder. Neben1::-:g?:Absabe sollen äur ziererräi;h;s weirere Massnahmen
;#:;:"tzt werden (Norrnen, Beratu"q, i;f"rrnatiän,--Fär="n,rr,s

TabeIIe 1: Vergleich Clz_Abgabe Ec _ Schseiz

iale Auswirkungen der CO2-Abgabe in der EGAnalysen über die Auswirkungen derdurchgeführt. Es wird davon ausgegang€D,

Wirtschaftliche und soz
Die EG hat verschiedene
konbinierten CO2-Abgabe

Gestaltungskriterien Schweiz EG

Alle fossilen
Energieträger
Elektrizität
Grössere Was-
serkraftanlagen

Abgabeobjekt AIle fossilen
Energieträger

Bionasse
Elektrizität
Intern. Flugverkehr
Erdölraffinerien
( Eigenverbrauch )Entsorgung fossile
Energieträger
Verarbeitung ohne
CO2-Emissionen

Bionasse
Teilweise
erneuerbare
Energiequellen
Wellen-u. Ge-
zeitenkraftwerke
Internationaler
Flugverkehr

Befreiung von der
von Abgabepfticht

Bemessungsgrundlage Emissionsfaktor Kohlenstoff-
gehalt und
Energiegehalt

ECU 35.67/E c
ECU 30,54/tOeL

Abgabesätze Fr. 43.7o/Ecoz

Preiserhöhungen

6Z s-t Lg
Benzin (4)

Di-eset 8? 3,O-292

Heizö1 EL 232 9-292
Heizöl M/s 462 47-642
Gas 202 1,5-522
Kohle 42-rO52 39-1,2t2

4 Der Bundesrat hat in seinel lgqigrungsrichtlinien festgelegt,dass nur die fossilen BrennstoffÄ ueniöxsi"ntigi-rärä"r, sorten.vergleiche dazu: Bericht über die r,egi=r"trrrpränunq-r.991-1995 vom25. Vlärz )-992.
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dass die fnvestitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz
positive Nachfrageeffekte erzeugen werden, während die Abgabe
negative Kostensteigerungen auslöst. Eine Beurteilung hat
jeweilen den Gesanteffekt zu beachten.
Die wichtigsten Resultate können wie folgt zusanmengefasst werden
(5):

a) Bruttoinlandproörkt
EntScheidend ist- wie die Einnahmen verwendet werden. Unter der
Annahne einer strikten Steuerneutralität (zweckgebundener
Mitteleinsatz oder volle Rückerstattung) werden die jährlichen
Auswirkungen auf das Bruttoinlandprodukt auf -Or2? bis O,O4Z
geschätzt. Bei einer Steuererhöhung tritt ein negativer Effekt
von O,3Z pro Jahr ein.
Es gilt zu beachten, dass die hoch industrialisierten Länder
gegenüber den Südländern nit der Einführung einer konbinierten
CO2-Abgabe höhere l{achstumsraten zu verzeichnen haben.

b) Preissteigerungren
Es wird geschätzt, dass bei einer vollen UeberwäIzung der Abgaben
auf die Konsumenten mit einem Anstieg der jährlichen
Inflationsrate um 0,3-O,52 zu rechnen wäre.

c) Beschäftigrung
Die Beschäftigungseffekte werden als gering beurteilt und die
konjunkturellen Einflüsse als gewichtiger eingestuft. Immerhin
wird bei einem Rückfluss der Mittel an die Unternehmen, etwa in
Form einer Reduktion der Arbeitskosten, mit positiven
Beschäftigungsef f ekten gerechnet.
Eine Verwendung der Mittel für eine rationellere Energiepolitik
werden nicht untersucht.

d) Energieintensive Betriebe
Die Behandlung der energieintensiven Betriebe ist zur ZeiE noch
eine offene Frage. Es werden - zumindest in einer Uebergangsphase
- Rabatte bzw. eine teilweise Rückerstattung diskutiert. In den
Ministerkonferenzen im Mai L992 ist dieser Punkt aber nicht
weiter diskutiert worden. AllenfalIs wird er wieder aufgenonmen'
rirenn es innerhalb der EG doch zu einem Alleingang kommen sollte.

Fazit
Die EG hat das Projekt einer kombinierten CO2-Abgabe relativ
rasch vorangetrieben. Bei den fossilen Energieträgern sind
preissteigeiungen von mindestens LO? zu erwarten. In der gleichen
Grössenordnung werden die Elektrizitätspreise erhöht.
Allerdings ist eine Einführung inzwischen ins Stocken greraten:
Die EG $ril1 erst weitere Schritte unternehmen, ltenn die USA und
Japan gleichziehen.

2.3 Energieabgaben auf Bundesebene

Auf Bundesebene stehen verschiedene Vorschläge für Energieabgaben
zur Diskussion. Dabei werden sowohl umweltpolitische wie auch

5 Ecomonic Aspects of the proposed Comrnunity Strategy to limit
Co2-Enissj.on, IT/445/9L-EN, Brusse]s, 1-99L.
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fiskalporitische Ziele verfolgt. rm forgenden wird auf diewichtigsten Vorl_.g"rr-Lrr"" 
"i".i"ö""&;:a) CO2-Abgabe in der Schweizrn der schweiz hat der eünaesrat in oktober r-99o einen

frl#:ffi:ff:i"ll"ä*",i:il;;$ii;:f""1ä-aryaoÄ- p"uriziärt ( 6 ) . oie

verwaltungsintern liegt inzwischen eine Botschaft vor, derenErscheinungsdatun noct oif"r, ist. pie'.rorg"."hene Ausgestaltunoist weitgehend rnit den värsterr,-,rrg"r, d:r.EG vergleichbar, wobeials ein wichtiger unterschiea-äiä'ir.itri"itai-ä.,Jöescnrossenist. Laut jüngiten veriäutoarungÄn-"oir.r, die Treiüstorteebenfalls nicht berückJi"ntigt r""aä".
ueber die Auswirkungen riegen bisher keine offizierlenschätzungen vor. rm-gericht .ror oiiäbär rggo werden nur sehrgrobe Abschätzungen vorgenonmen. Mit einä.-iiüiü;;ürrq der co2_Abgabe ist früheÄtens iri-;arrre tggs-tggz zu rechnen.
b) unterstellung der Energie unter die tlfst bzs. wusTNach der Ablehnüng oer uäürwertsteuervorlage in Juni 199r.bestehen noch keine xoniieten vors!Äiirrq"r, über eineBerücksichtigung der Energie ir-R;il;i-einer revidiertenwarenumsatzsteuär. lrit--äi"er Berücksichtigung der Energie istnicht vor 1995/Lgg6 

",'r 
,ä"nr,"r,.

c) Energie 2OOOrn Rahnen von_trEnergie 2ooorr wird eine Energieabgabe ars einwesentliches Element bezeichnet. a"r.", den-uebäiiEcrrrq.r, zurco2-Absrabe besrehen aber noch keine i""r.iäi";=il;:f3rr.r.n"r,. zurzeit ist es offen, ob in äinäm--;iä;";ääsiscrren Energiegesetzallenfatls Energieabgaben ni"g""g-iilil".
d ) Treibstoffgrnrndzoll
rn den Regierungsrichttinien i-99r--1995 hat der Bundesrat eineErhöhung des Treibstoffgrundzorrs um-äs' n.pp"n pro Litervorgeschlagen (7).
Der Zo]l wurde seit' !936 nicht mehr erhöht. Eine reale Anpassungtwürde danit teilweise vorgenonmen. Zudem haben die Nachbarländerin den retzten Jahren ihrä steuern aui-rreibstoffen zum Teirbeträchtrich erhöhtr so dass die scnwäiz diesbezüglich einePreisinsel darstelli. Die Hälfte aei üähreinnahmen würdezweckgebunden zugunsten des strassenverkehrs eingeseEzT., dieandere Hälfre ist für die sanieiün; ä;;'Bundesfinanzenvorgesehen.
Danit verforgt diese Zorrerhöhung in erster Liniefinanzporitische rnteressen, und die Reatisierung derstrassenbauprogranme solr sicrrärge;;"i11 werden. DieUmweltanliegen sind von untergeoidneter Bedeutung.
zur zeit ist noch unklar, welche variante einer zBenzin effektiv von den eidgenös=i;-[;; Räten ver
6 Btfi{AL, BEW, Finan

Zwischenbericht,
7 Bericht über die

s. 168.

Steuerverwaltung ; CO2-Abgabe

ollerhöhung beim
abschiedet wird:

zverwaltüDg,
Oktober L990.
Legislaturplanung J_991_-1995 vom 25. März tgg2,
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Neben einer geringeren Erhöhung des Grundzolles ist auch eine
Erhöhung des Zollzuschlages in die Diskussion eingebracht tdorden,
was vermehrte Mittel direkt für das Strassenwesen zu Fo1ge hätte.

e) Verband Schweizerischer Elektrizitätsserke (VSE)
In der Stellungnahme des VSE vom 28.2.1,99L zur Energiepolitik in
den nächsten 3-5 Jahren ist festgehalten worden:

ttGründsätzlich ist festzuhalten, dass zur Erreichung der
umweltpolitischen ZieLsetzungen Abgraben auf dem Strom zielwidrig
sind und die Gefahr einer Rücksubstitution in sich bergen. In
einigen kantonalen Energiegesetzen sind Fonds für die Förderung
der neuen erneuerbaren Energien enthalten. Die Schaffung solcher
Fonds kann nur Sache der öffentlichen Hand sein. Die
Elektrizitätswerke stellen sich für die Abwicklung solcher
Vorhaben (Erhebung und Zuteilung der l{ittel) zur Verfügung." (B)

Falls eine Energieabgabe bzw. Elektrizitätsabgabe auf kantonaler
Ebene eingeführt werden soII, so hat dies vor allem in
Zusanmenarbeit rnit den kantonalen Verbänden und Unternehmungren zu
geschehen.

Fazit
Auf nationaler Ebene ist von offizieller Seite erst eine COz-
Abgabe vorgesehen, welche die Elektrizität und die Treibstoffe
aujschliesÄt. Eine gewisse Mehrbelastung ist allenfalls bei einer
Unterstellung unter die WUST zu erwarten. Die geplante Erhöhung
auf Treibstoifzollen ist prirnär fiskalisch motiviert.

Die Einführung der Co2-Abgabe ist in der Schweiz frühestens ab
Lgg6/Lggg zu ärwarten. Es dürfte noch mehr ZeiE verstreichen, bis
auf hationaler Ebene eine Abgabe auf Elektrizität eingeführt
wird.

a) Basel-Stadt
Gemäss Art. 22 des Energiespargesetzes des Kantons Basel-Stadt
kann zur Finanzierung där värpiticntungen im Gesetz (Entrichtung
von Beiträgen, Ueberwachung von Bauten und Anlagen und zur
Beratung) äin'strompreiszuschlag von bis zu 5Z erhoben werden.
Zur ZeLE beträgt diäser Zuschlag 2,52 des Rechnungsbetrages jedes
Stromkonsumenten.

Die Mittelverwendung erfolgt auf der Basis eines vom Grossen Rat
iäwiftigten fünfjähiigen nähnenkredits, zur ZeiE total 2L,5 Mio.
fr. für die periode fÖgO-fgga. Seit einigen Jahren wird aus
diesem Fond auch die Fernwärmeversorgung unterstützt.

2.4 Kantonale und komunale Energieabqaben

8 Verband schweizerischer Elektrizitätswerke (vs$),
Energiepotit,ik des vsE für die nächsten 3-5 Jahre' L991.
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b) Stadt Zürich
rn der stadt Zürich wurde am 1- oktober 199r- einstromsparbeschruss in-xrärt q"""i"il-ölrin- iri-äi' stronsparfonds
ä$ilff:t;"$I.:E;"*riäi'ri"ü"-iJiüaöä',,o,, r-o? des budsrelierten-

c) stadt Bernrn der stadt Bern ist ein Regrement in vorbereitung, das dieEinführung einer Elektrizi-tatsao!äo"-rrorsieht. oauöi ist dieAbgabehöhe wie auch die Mittervefie"aü"g noch nicht definitv
f äää'::i.:;ffä";T:,j!'räöä 

-;;i ii;-äIüüä=t",,' irn 
- 
rormnenden Herbsr

Fazit
Auf kantonaler und kornmunaler Ebene sind in den letzten Jahrenstromsparfonds geschafien-worden, *"oäi aie ui[tär-ö"rr"rerr fürdas Enersiesparen und die Energiepioäüitiäi üääIia3t *".a"n.Häffi;:ff äil:;gl""onunä" uestänäi-Gü' aur kantor,är"" noch
Einschränkend ist zu beach!.., dass die durchschnittlichenstrompreise - trotz t"iiräiiä'rnä"=Irräi:arrpassungen in den letztenJahren - in den erwähnten BeispGr;;-;; einiges unter jenen desversorgungsgebietes des-xantonä e"i; ii"g"r.
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3. Der Energieverbrauclr im Kanton Bern

Im Kanton Bern ist der Energieverbrauch im Rahrnen des zweiten
Energieberichtes erfasst worden. Tabelle 2 vermittelt einen
Ueberblick (9). Neuere Angaben existieren zur ZeiE für den Kanton
Bern nicht.

Tabelle 2z Energieverbrauch in Kanton Bern

ENTWTCKLUNGDES EITERGEVERBRAUCHS IM KANTON BERN (1910 - 1986)

Quelle: BEWPlll^tu

Fernwilrme

Elektrizität

Gas

Treibstoff

Heizöl

Kohle
Holy'Umwelt

t9l0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1986

Quelle: Zweiter Energiebericht Kanton Bern, 5.7

fn jüngster Zeit haben sich auf nationaler Ebene folgende
Tendenzen eingestellt, die sich auf den Kanton Bern übertragen
lassen:

o Weitere Zunahme des Energieholzverbrauches auf tiefem Niveau
o Die Kohle verzeichnet weitere Abnahmen
o Stabilisierung beirn Heizöl EroEz Bruttogeschossflächenzunahme
o Zunahme bei den Treibstoffen
o Zunahme bei Elektrizität und Fernwärme
o Starke Zunahme bein Erdgas, wobei die Industriellen

Betriebe Interlaken Propangas anbieten.

Insgesamt klafft zwischen dem effektiven Energieverbrauch und den
Zielen, wie sie im Rahmen vonrrEnergie 200Orr und in zweiten
Energieberj-cht des Kantons Bern formutiert worden sind, ei-ne
grosÄe Differenz. Die angelaufenen Anstrengungen.müssen in den
nächsten Jahren klar intensiviert werden, Itenn die gesetzten
Zie1e tatsächlich erreicht werden sollen.

g Zweiter Bericht des Regierungsrates über die Energiepolitik des
Kantons Bern, 2. Mai l-99o, S.8.
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Tabelle 3: Erhebung zreckgebundene Energieabgabe

Eine ausführliche Diskussion erfor-gt in den Kapiteln 4. 1-4.5.

4 ' Aussrestal:ä?"&iffste Beurteiruns einer kantonalen

Einleitung : Technische und sirtschaf tr iche 
. Be'rteir'ngskriterienrn der vorlage aes cio.=;; Rates iri-;;r._einer Energrreabgabe auff:;lg:"*är-in äär-;ä;:=;"" o, s_ilo nJpp"r, pro rrwn_.,r=s,.s"nsren

rn folgenden :iid. geprüft, inwiefern eine generelle Energieabgabeauf arlen Energietiagern rnachbar üä ;i;"yorr ist. Es wird irnvorl i eqenden eÄri chi -"i r"-i"r,r.=t -äin "ür" 
i t;;"; -;ir,r*ti 

"g gewähl r,;ä.3i:, i'#ff3$" jT3*;" iil -: il. ; T":in t ;;oniuä ^ 
ä;,,üsend

Es muss somit-aufgezeigrt werden, bei werchen- s'bjekten und mitwercher Benessung;qo-äi"g"..dia'angänäi 
erhoben üerden können.Die verschiedenen Energietrager 

=itiä-Jät1e1nt zu betrachten. Eineä$"F3ilff;ä"9.S:i;g;ü;ä=äi; ii "iä"*"äIi i ;riüÄi[ä,,-Fiio". s ich in

Neben der Diskussion über geeignete Ansatzpunkte fürEnersieaonro:?-lld g:l- Järäirij;;;"ii;ussaurwand sind weirereAspekte bei einer a]rfäirigen Einrtinr.rrg zu beachten. so istsicherzustellen, dass rÄi"; urngehunjsmäqricnkeiten für dieAbgaben bestehen- Der n"iwenaiö" i;;Irärr.urwand darf eintragbares Mass nicht üü"r"t"igä;. ;;i-Jir,", zu hohen aurwana istvon der Einführung einer-n.r"-gieabgabe abzusehen.
weiter ist zu beachten, dass die einzelnen Energrieträger in einemgegenseitigen Konkurrenzvernarhis-ä;;;;". Beispielsweise ist dieKonkurrenz irn r{ärmer-rfi 

"ri="nä"-näiiär und Erdgas ar.s hoch zubezeichnen, hra,s sich ;:;.-aarän-ä"i;i;"ä.ss der Gaspreis an denHeizölpreis qekoppert--i;i. Die si"küri"itat parrizipiert über dieElektroheizuigen,-aie wätr"p.rmpen und die Boiler am wärmemarkt.

ekt oder Erhebungsstufesuoj
HoIz

duPro z Konenten/ sumen ent ndl/Hä er
Kohle Händler
HeizöI/Treibstoffe Händler
Erdgas/Gas Städtische Werk e /Gyttl
Elektrizität

El ektri z itätsversorgungs _
unternehrnen ( EltW )

Fernwärne Städtische !{erke
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Je ausgeprägter die Konkurrenz zwischen den Energieträgern ist,
desto eher muss darauf geachtet werden, dass ej-n Energieträger
nicht einseitig belastet wird. Bei einer starken Konkurrenz ist
darauf zu achten, dass die Energieträger gleichmässig belastet
werden.
Ein weiteres Kriteriurn stellt das Verhältnis zu den
tibergeordneten Staatsebenen (Schweiz, EG) dar: Fa1ls national
eine Energieabgabe vorliegt oder geplant ist, so muss dies auf
der nachgeordneten Ebene berücksichtigt werden. Die Erhebung
einär nationalen Abgabe vernindert den Handlungsspielraum auf der
kantonalen Ebene.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse für die
einzelnen Energieträger findet sich in Tabelle 4z Beurteilung
zweckgebunde Energieabgabe (Seite 20).

4.L HoLz

Der grösste Teil des konsumierten Energieholzes wird in Kanton
geschlagen und teilweise über Dritte (Händler) an die Konsumenten
irn Kanton Bern vermittelt. Nur ein relativ geringer Teil wird
über die kantonale Grenze verkauft.

Eine Abgrabe auf HoIz kann grundsätzlich über die Forstbetriebe
als Inkassostelle erhoben werden. Bei einer Erfassung aIler
Waldbesitzer, die gleichzeitig ttKleinkonsumententr sind, ist
allerdings mit, einer recht grossen ZahI von Abrechnungsstellen zu
rechnen. Es muss mit rund 20'00O Erhebungsstellen gerechnet
werden

Der Einbezug der ausserkantonalen Lieferanten für die Erhebung
der Abgaben auf HoIz dürfte noch grössere Probleme darstellen,
wobei ihre Zahl aufgrund der relativ hohen Transportkosten nicht
überschätzt werden darf.

Die Holzenergiepreise sind im Verhältnis zu anderen
Energieträgern überdurchschnittlich hoch. Eine zusätzliche
Belastung würde die Konkurrenzfähigkeit weiter schmäIern. Die
gezielte Förderung des Holzes als einheimische erneuerbare und
ÖOZ-neutrale Energiequelle würde tendenziell geschwächt. Dies ist
auch ein Grund, weshalb das Holz auf nationaler Ebene nicht
belastet werden soll. Auf kantonaler Ebene sollte diesem
Grundsatz ebenfalls gefolgt werden. Eine Energieabgabe auf HoLz
ist deshalb nicht zu befürworten.

4-2 Kohle

Die verbrauchte Kohle im Kanton Bern wird durchwegs über den
Handel abgesetzt. Eine Abgabe könnte somit auf der Händlerstufe
ansetzen.

Alle Händler, die im Kanton Bern Kohle anbieten, müssten
verpflichtet werden, die Erhebung der Abgabe zu übernehmen. Dabei
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rnüsste sichergestellt werden, dass eine. volle ueberwälzung aufdie Endverbraücher 
""tö""ä*ren werden könnte.

Die Kontrorlen müssten sichersterren, dass a'le Anbieter vonKohre im Kanton Bern mit den ""riä"it"i u"rrg"r, in dasAbgabe3ystern einbezogen-würaen. Aiü;;;rrs rnüsste einezusanmenarbeit nit dÄn Händrerorq;;i;;iiorr.r, angestrebt werden.In jeden FaIl stellen =iän aber ;";hi-;rosse r<ontroltprobteme,$renn verhindert werden solr,_aäss-äi; inergieabgaben auf Kohre
;:lä:f:"r von einzelnetr-iänär"rn uzwl ior,=.,r"nren nichr bezahrr

rn den Letzten Jahren hat sich der Konsum von Kohr.e stark auf dieindustrierle Nutzung ronzentrieii, ää"ä.r=. preisrichen cründendurchaus gewisse voiteile ne-stenen, l.J' gine kantonare Berastuncrnicht vörrig ausschriesst. r,trt-ä;r'cöä]augabe würde aber dieKohle berücksichtigt. Die arguoä-i"ii-u" der schweizer crenzerelativ probrenlos erhoben wÄrden. per-xanton sorrte auf eineKohle-Abgrabe eher verzichten.

4 . 3 Heizölr/Treibstoffe

Für das Heizör und die Treibstoffe ergeben sich grundsätzlichvergleichbare problene wie bei aÄ, iäf,ie, wobei Äine noch
3::=ffi:o3ini"I;1"ffiil:1";ä,* 

. 
o"""nfäil' i Ät ; 

-ei; 
iüi:-aiÄ -irhebuns

Die Abgraben nüssten ebenfarrs über den Heizör- undTreibstoffhandel als rniäisosterlen erhoben r"räär,. wiederun giltes zu verhindern, dass einzer.ne Händi;; irn xiniorr"i"rn Heizölanbieten ohne die Abgaben zu bezahren. Es müssten recht
;lT:liiffi"I;:.rolrrnächanismen seschafren weiä;;; il umsehunsen

Aus sicht der-Konkurrenz gegenüber den anderen EnergieträgernsteLrt die Berastung des n"i"tlir-äi"-ö"ringsten probr-eme. unterheutigen preisvernärtnissen steht das-ieizör arsHeizenergiequelle am vorteiLh"ii".i"" ä". Grundsätzrich wäre ausKonkurrenzgründen eine zusätzricne eärästung a"i"näüs tragbar.
I^reit schwieriger wäre ei.ne Abgabe bei den Treibstoffen irnkantonaren Arreingang zu beweitsteiiigän. Aufgrund der hohenPreisreaqibirität-dei Konsumenten nüsäte mit einen rechtausgeprägten Benzintourismus über die Berner crenzen gerechnetwerden' Eine Kontrorle dieses kantonaren Benzintourismus ist alsnicht machbar zu bezeichnen.

zuden sind die nationaren Anstrengungen für eine Berastung derTreibstoffe zu beachten. Rein t.än"iÄ"r, o"t."chtet ist dies a1sein geeigneter.Ansatzpunkt zu bezeichnen. völIig probremroskönnte der preis zumindest auf die HöhÄ- o". Nachbarländerangehoben werden, was eine BenzinpreisÄrntirrung von nindestens 20Rappen pro Liter ermöglichen würde.

Ars noch problematischer ist eine Erhöhung des Dieserprej-ses aufkantonaler Ebene zu bezeicnnenl--v";-ä;;-Möglichkeit des
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esel würde - vor allem vomvon
nten des Di-ese1s noch

ausgeprägter genutzt,
aus geschäftsnässigen

die ntonalen Grenzen vielmals tä91ichiert werden.

4.4 Erdgas

rm Kanton Bern wird das Erdgas über Gasversorgrungen grösserer
Gemeinden an die Konsunenten verkauft. Zuden ist-die GasverbundMittetrand AG (c\ftr) direkt für die versorgrung der Alrnehmer
zuständig. fnterlaken verfügt über ein eigenes Gashrerk, das vonden rndustriellen Betriebe rnterlaken ( rBr ) rnit propan und
K1ärgas betrieben wird.

Die einzelnen Betriebe rechnen periodisch in separaten Rechnungennit ihren Konsumenten ab. Jeder Konsument hat nur einen
Lieferanten. Danit könnten die Gaslieferanten mit einem geringen
Aufwand eine Abgabe erheben, die allerdings von den Konsürnentän--
zu tragen wäre.

Erdgas wird vorwiegend zur Erzeugung von t{ärme eingeseXzt. Dabei
besteht eine recht ausgeprägt.e Konkurrenz zum Heizöl. Eine
zusätzliche Belastungr des Erdgtas ohne gleichzeitige Abgabe beim
Heizö1 führt zu einem WettlrewerbsnachteiL.

Auf nationaler Ebene sind im Ratrrnen der Co2-Abgrabe Belastungen
auf dem Gas geplant, wobei auf den co2-Gehalt abgestützt wiia.
Der kantonale Handlungsspielraum für weitere Abgaben wird dadurch
eingeschränktr so dass aus dieser Sicht von einer Belastung ae----
Erdgases abzuraten ist.

4.5 Elektrizität

Für die Elektrizitäsversorgung im Kanton Bern sind zahlreiche
Werke zuständig. Dabei spielen die BKW rnit einem
Gesamtversorgungsanteil von 688 eine wichtige Ro1le.
Es folgen weitere regionale und konrnunale Werke: EWB (L4Z), Et{
Wynau (72), La Goule, EW Reichenbach.
Zudem sind verschiedene kommunale industrielle Betri-ebe zu
beachten (L0).

Neben den grösseren hlerken bestehen im Kanton Bern 85
Wiederverkäufer, die grrösstenteils von den BKW beliefert werden.
Nur wenige Wiederverkäufer werden von den regionalen und
kommunalen Werken beliefert. Schema L vernittelt eine Uebersicht
über die Elektrizitätsversorgung im Kanton Bern.

Grundsätzlich kann bei der Elektrizit,ät eine Abgabe einfach
erhoben, wenn auf zentraler Stufe, also auf der Produzentenstufe
angesetzt wird. Dies vrürde bedeuten, dass alle Wiederverkäufer

LO Bernische Kraftwerke AG, (Autoren: Kilchenmann F., Bürkler
A. ),Versorgungstruktur, Beteiligungen, Bezugsrechte und
Verbundsystem der BKI{, VEWD (Hrsg. ), Bern L989, 5.7.
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Schema 1: Elektrizitätsversorgrung Elern

Ausland
- Bezugsrechte

Handel

Partnerwerke
Speicher
KKW

hleitere Ueber-
landwerke

BKW
Produktion

- Transport
- Verteilung

EWB
Produktion

- Transport
- Verteilung

Regionale/Kornrnunale
!{erke

Teilweise produktion
- Verteilung

Gemeinden
- Verteilung

l{iederverkäuf erl
Gemeinden
- Verteilung

Endverbraucher (evtt. mit Eigenproduktion)
Haushalte
Industrie
Gewerbe, Dienstleistungen, Landwirtschaft

QueIIe: In Anlehnung an: Beteiligungen/Bezugsrechte,
Fritz Kilchemann,/Alfred Bürkler), Bern L989,

BKW AG (Dr.
s.6.

Elektri z itätsvertei ler
Die BKW, das EWB, die regionalen und kommunalen Werke sowie die
Wiederverkäufer übernehmen alle Verteilaufgaben. Sie können laut
dem kantonalen Energiegesetz in dieser Funktion als
Elektrizitätsverteiler bezeichnet werden.

"t
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Bei Wiederverkäufern mit mehreren Lieferanten ist die Erhebung
der Energieabgabe auf Elektrizität selber vorzunehmen. In der
Regel verfügen diese auch über das notwendige Know-how-

fnterkantonale Werke haben die Abgaben auf den Lieferungen an die
Betriebe im Kanton Bern zu entrichten. Erhebungstechnisch
bestehen dazu keine Probleme. Dies trifft ebenfalls zu, falls ein
freier Zugang der Netze im Rahmen der EG realisiert würde (Common
carrier). fn jedem FaIl ist davon auszugehen, dass die
Lieiferungen an die einezlnen Konsumenten bekannt sind.

Behandlung der Balrnen
Die Bahnen sollen grundsätzlich von einer Energieabgabe auf
Elektrizität ausgeschlossen werden, da sie als Strombezüger zvr
umweltfreundlichen Mobilität beitragen.
Es kommt hinzu, dass die Bahnen von der öffentlichen Hand
unterstützt werden müssen, da sie in einem massiven Wettbewerb
mit dern motorisierten Individualverkehr stehen.
Entscheidend ist, dass einige Bahnen über die Grenzen hinweg
aktiv sind und damit eine Abgrenzung des kantonalen
Stromverbrauches nur annäherungsweise gelöst werden könnte. Vor
allen bei den SBB wären darnit gewisse Schwierigkeiten verbunden.

Es wird deshalb vorgeschlagen, den Verbrauch der Traktionsenergie
der Bahnen nicht zu belasten. Hingegen ist der Stromverbrauch aus
dem allgeneinen Netz, der etwa für den Unterhalt der Bahnhöfe
benötigt wird, gleich wie bei anderen Konsumenten beizuziehen.

Konkret werden folgende Ausnahmen vorgeschlagen:
a. Alle schienengebundenen Verkehrsmittel, d.h. Bahnen des

allgemeinen Verkehrs und touristische Bahnen
b. Städtische Verkehrsbetriebe
c. Luftseilbahnen des allgenreinen Verkehrs (Meiringen-Reuti,

Stechelberg-Mürren )

Die Ausnahmen können rnit dem Begriff ttElektrisch betriebenen
öffentlichen Verkehrrr zusammengefasst werden.

Befreiung der KleinProduzenten
Kleinproäuzenten sollen von einer Abgabe befreit werden, die
erneuerbare Energiequellen nutzen, die ohnehin (noch) nicht
rentabel verwertät werden können. Dabei ist eine obere Grenze von
300 khl anzusetzen.

Ebenfalls sind die Eigenbezüge der Werke, wie etwa die Verwendung
von Energie für pumpzwecke für Speicherseen, nicht zu belasten.

Entschädigrung für Erhebungrsaufwand
Für betriänficn gut organisierte Elektrizitätsversorgungs-
unternehmungen s€ettt äie Erhebung einer Energieabgabe keine
allzu grossen probleme dar; dasselbe gilt für die Abrechnung rnit
den Stäat. Es stellt sich deshalb die Frage, ob überhaupt für den
Erhebungsaufwand von Seite des Staates eine Entschädigung zu
Ieisten ist. Grundsätzlich kann das bestehende Rechnungswesen
genutzt werden.
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Allenfalls könnte für die Ersterhebung, die mit einer gewissenumsterlung des Abrechnungswesens verbünden ist, eineEntschädigung geleistet rierden.!;s rst'aber auch nicht auszuschliessen, dass die wiederkehrendenZusatzkosten d"l. Ettvu abgegort.r, r"roär* Neben einer fixenEntscträdigung, die vor ariern aen rleinÄren Ertvu zugute käme, isterne Kopperung an die Abgabesumrne i;; -Ä;g" 

zu fassei. rn jedenFalr ist der adrninistrative aufwand r.igri"nst gering zu harten.Die Detairs einer arrräiiigen Entschädigungsregelung sindzwi'schen dem Kanron und a"ti-irtw-iäJiäi resen.
Für die Erhebung ggr Abgabe sind keine neuen Ableseperioden
;iT:ff:;:". aui aie neJiänenden abreseiermine isi-üärr nticrsicnt

Die Elektrizitätsabgabe ist in der stromrechnung exprizitauszuweisen. rrn sinne der Tarifa;;n;ürär* solr für denKonsumenten sichtbar werden, dass es-sich bei der Abgabe nicht umeine Leistung der EIVu nänäeft.
Relativ geringre KonkurrenzDie Elektrizitat steht in-vergreich zu den anderen Energieträgernin der geringsten Konku*enz. An ehesten ist sie auf dem!ätTgT?rkt gege!"n, wobei mit der-ei"iünrung derBewilligungspflicht für Elektroneizuü;; im eidgenössischenEnergienutzungsbeschluss die nr.iir"üäi"rrng"n stark zurückgedänmt werden.
Auf nationaler Ebene ist im Gegensatz zu den anderen
Ilgrgiglrägern keine Abgabe geölant. Nicht zuretzt habenföderalistische argurnenfe zu-diesen voigehen geführt. Dem Kantonverbreibt ein r9.cht erosser nä"ärüäs;;;i"r;ä"f,:-;iiä' vorrauriseBeurt'eirung ergibr, äass eine Abqöö-;ft Erektrizitätgrundsätzlich nicht von der Hand gewiesen werden kann.

4.6 Fernwäme

Grössere Fernwär:menetze betreiben die industriellen Betriebe derstadt Bern und die Müra. rn einem "in"uri"hen Ausmass wirdKehricht verwertet.
-rl jüngster zeit sind einige weitere kleinere Netzehinzugekommen.

Teilweise wird Holz verwertet, teirweise Abwärme genutzt.
Grundsätzrieh stellen sich keine spezielren erhebungstechnischenProbleme' Eine Abgabe kann perioaiäcfi-j"a"m Konsurnäit.r, mit derWärme-Rechnung belastet weräen

Allerdings ist eine zusätzriche Belastung der Fernwärmefragwürdig, da sie bereits in scnäii"r-k"n*urrenz zum Heizö1 undzum Erdgas steht, aber aus umweltpolitischen e.ur,o"r, eine weitereFörderung zu befürworten ist. Aus ähnr-ichen ueberlegungen wirdeine Abgabe auf Fernwärme auf nationaler Ebene ausgeschrossen.Auf kantonaler Ebene solrte eine Ärgäbä- a"r Fernwärme nicht mehrweiter verfolgt werden.



Kontroll- Konkurrenz
aufwand Energieträger

Nationale
Belastungen
( geplant)

NeingrossHoLz ++

JaGrossKohIe +

HeizöI/Treibstoffe Teilweise JaSehr gross

JaErdgas gerr-ng +

NeinElektrizität gerr.n9

ger].ngFernwärme + Nein
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Tabelle 4: Beurteilung zweckgebundene Enerqieabgabe

Legende: ++ Konkurrenz sehr gross
+ Konkurrenz recht gross
- Konkurrenz relativ gering

4.7 Sclrlussfolgerrungen:
tfelches isf, aie-richtige Ebene für Energieabgaben?

Die Diskussion erhebungstechnischer Aspekte einer Energieabgabe
und die Beachtung der ünterschiedlich intensiven Konkurrenz der
einzelnen Energiätrager führt dazu, dass auf der kantonalen Ebene

;;;-;i;" gerinfe argäoe auf der Elektrizität weiter verforgt
werden sotlte. Die bereits erwähnten Kriterien sprechen gegen

eine Abgabe auf den fossilen Energieträgern auf der kantonalen
Ebene.

Es kommt, hinzu, dass auf Bundesebene Abgaben auf-9". fossilen
nnerqieträgern bereits konkret ausgearbeitet vorliegen' Hingegen
sind - in öegensatz zu den Projekten der EG - keine Abgaben auf
ä"i nr"rtrizitat beabsichtiqt. Es sprechen vor a1lem
iOäerafistische Argumente däfür, dass dieser Handlungsspielraun

i:*;fft"*l:::"x:=gi:"ffiff"t'i3;,i3ngi:3"liq*iir l":ä::*1.". {
werden una voi al-Iem die Kontrolle über die zweckgebundene
Mittelverwendung am ehesten rnöglich bleibt. Die Höhe der Abgaben

kann am besten iit einem ausgeüiesenen Mittelbedarf bzw. mit der
verfolgten Energiepolitik in Einktang gebracht werden.
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5. ltittelbedarf - Abqabenhöhe

Der Auftrag des crossen Rates impliziert, dass diezweckgebundenen Abgaben so hoch ärrr,rrÄl"en sind, damit dieMassnahmen zur rationerlen Energieverwendung ,rä 
"ü= n.irderungerneuerbarer Energien direkt beäahrt-wäraen können.

Es stellt sich somit die Frage, welche Aufwendungen in denkonmenden ,Jahren zu erwarten sind.
Der 2- Energiebericht, der an 2r._ August 1990 vorn Giossen Ratgenehnigt worden J.st, gibt über aen üiitelbedarf Auskunft.

Der Mittelbedarf wird im zweiten- Energiebericht für die gesamte
5i3;$*:"f:"tniepolitik in den tcorumeiaen rahren wie rorlt

5.1 ltittelbedarf

Tabelle 5: Uittelbedarf

e

Tgt = Ausgaben für gesamte kantonale EnergieporitikErt- : Ausgaben für iantonale nrektiizitatsporitik L5,6 MioFr.
9,0 MioFr.

Querle: 2. Energiebericht des Regierungsrates vom 2. Mai 1990,Bern

Die Aufwendungen von 15,6 Mio Fr. (preisbasls 1990)berücksichtigen die in 2.Energi"r"iiäni vorgesehenenPersonaraufstockungen nicht. 6er ni-nnäug der geplanten 5,5 neuenstelren laut 2. Energiebericht wtiiää-äir"r, weiteren Mittetbedarfvon ca. Fr- 700'000.- nach sich ziehen. rnsgesamt ist ar-so mitrnit einem rearen Mittelbedarf für die kantonale Energiepolitikvon ca - L6,3 Mio Fr. (preisstand 1990) zu ;;;h;";.'--'

In
l,[io. Fr.
pro Jahr

Tot EIt.
Laufende Aufwendungen (Gernäss
Dekret über Staatsl_eistungen
an die Energieversorgung üorn 4 .2 .1987 )Energieberatung, Konäepi,e, AlternativänergienBeiträge an Grosspro jei<te'
Zusätzliche Aufgaben gernäss 2. EnergieberficnEntwickrung und Beratüng durch rngeiieü.#iür""Energetische Sanierung
der kantonalen Hochbaüten
Externe Organisation (Leitsatz 4.7)

6
1
1
1

5
1

4
t_

0
0

2
o

I

2 6

,2L
t2 6

8



22

Eine Aufteilung des l.littelbedarfes nach Vervendungszweckes?
Der dargelegte Mittelbedarf umfasst alLe Ausgaben für die
kantonale Energiepolitik. Eine Konzentration auf den
Elektrizitätsbäreich und die übergeordneten Aufgaben wie
Energieplanung, Beratung, Forschung und Entwicklung führt zn

einei gäringeien Mitt,elbedarf, der mit nindestens 9 Mio Fr.
auszuwäisen ist. Irn f olgenden wird mit einern Mittelbedarf von t2
Mio. Franken gerechnet, da bereits vom Preisstand L993
ausgegrangen wird.

Im Vordergrund stehen dabei folgende Aufgaben:

Stromsparmassnahmen im öffentlichen und privaten Bereich
Ingeniäurschulen (u.a. ND Energietechnik)
elänung und Beratung irn Bereich Elektrizität
Förderüng der SolarÄnergie (Photovoltaik, Warmwasser)

- weitere äaaiFive Elektrizitätsproduktionen
- lrlärme-Kraft-Koppelungsanlagen

Bei einer reinen Elektrizitätsabgabe ist es prüfenswert,
inwiefern die Einnahmen nur für die oben erwähnten Bereiche
eingesetzt werden soIlen.

Die Ausgaben für die verbleibenden energiepolitischen Bereiche
müssten weiterhin über steuermittel 0der aus einer
zweckgebundenen Abgabe des Bundes aus fossilen Energieträgern
abgedäckt werden. öer Kanton müsste vom Bunde verlangen, dass ein
Teil der zweckgebunden Mittel der CO2-Abgabe an die Kantone
weiterverteilt würde.

Einlrezug der Verkehrsausgaben für das Umsteigen?
i" äi""i weitergehenden Eetrachtung könnte zudem jener Teil der
öffentlichen Veifenrsausgaben einbäzogen werden, der unrnittelbar

"rt-"it"r 
rationelleren Energieverwendung führt: Im Vordergrund

stehen alle direkten Massnahmen, die ein Umsteigen vom
notorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen verkehr nach
sich ziehen. Genaue Abgrenzungen dazu liegen zvt Zeit nicht vor.
cemessen an den Gesantäufwendungen dürften rund die HäIfte der
öffentlichen verkehrsausgaben zu diesem Zweck eingesetzt werden'
Der Rest geht auf das Konto trVerbesserung der
Standortai,traktivität - Aufwertung des Berner Arbeitsmarktesrr und
rBereitstellung einer Grundversorgung nit öffentlichem Verkehrrr,
vor allem für Jpezifische Bevölkeiunqsgruppen (Schüler, Senioren,
Haushalte ohne rnotorisierte individuelle verkehrsmittel) .

Bei jährlichen Ausgaben für den öffentlichen Verkehr von knapp
lOO üio. Fr. des fäntons könnten somit ca. 45 Mio' Franken als
Einsatz für eine rationelle Energienut,zung eingesetzt werden.

Eine umfassende Betrachtung der kantonalen Energiepolitik ergibt
somit einen Mittelbedarf von rund 60 Mio. Franken.

Es ist letztlich ein politischer Entscheid, wie breit die
rationelle Energieverwendung und die Förderung erneuerbarer
Energien definiert werden.
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5.2 Bestin'nung der Abgrabenhöhe

Für die Festlegung der Abgabenhöhe.pro Energieeinheit (kwh) istvon Mittelbedarr äyszugenän. wie äiä-öisrus=ion über denFj-nanzbedarf für die räiionerre_ nnärgllnut"rrrrg rrr,ä-äie Förderungerneuerbarer Energiequellen in xapiiär-ä.r gezeigt hat, kann vonunterschiedlichen-perinitionen unä Annahmen ausgegangen werden.
1-2 oder 1g oder 6O tlio Franken üittelbedarf?rm folgenden wird von drei varianien-äi r und 2 ausgegangen.
Die variante o geht von einen Mittelbedarf von L2 Mio Fr.inBereich Erektritität, aus. pi"se-varil;;. beinhartet die obereAusgabenlinire für den ErektrizitÄGü;Li"n.
oie variante J-.geht von einem üitterbedarf von r.8 Mio. Frankenaus' Danit bleiben die Aufwendungen-iü;- die urnsteigenassnahmendes öffentlichen Verkehrs ausgesöhl0ssen. Ausgehend von denausgewiesenen L6,3 Mio. Fr- rür aiÄ-xä"t"rr"le-Eneiqieporitik wirdill: ;:1":ä:l:"t""o Lss2 '"'a a". ni"rä"i'ri;it-;"ilIi"äir r.B Mio.

Die Variante 2 schriesst die umsteigemassnahmen mit ein. Es wirdinsgesamt rnit o0 Mio Fr. qärecnnet.

Fossile Energieträger und Elektrizität oder nur Erektrizität?Die Absabenh6he ueätimrnt- sich ;;;-;Jn arrr"n ä"n-iinnezus bzw.den Ausschluss der einzernen nnergietiäq"- als Abgabeobjekte. Essorlen zwei varianten A bzw. e aai spÄifrur-äür"ziö".
Die Variante A sorr die fossiren Energieträger (Brenn_ undrreibstoffe sowie Erdgas aber 

"nnä iäizl ,.iä."Ä;:1,n Kanron Bernbeträgt der jährliche Verbrauch ca. 261000 cWh.
rn der variante B wird nur die Erektrizität beachtet. Derjährliche Verbrauch beträgt ca. 6rOOO GWh.

Danit lassen sich verschiedene Konbinati.onen rnit einemunterschiedrichen Mi.tterbedarf nzi.-;i;;. abweichendenAbgabenhöhe birden- Es werden rorgenäe option";-;;iter verrorgt:

Schema 2z Grundoptionen Mittelbedarf-Abgabenhöhe

Abgabe auf...
ELcLtrLzltät uut.lgan

Verwendung für...
Kt. tn.rglapolltlk Et.ktrtzltÄt

Foaal'l

Varianten
0-
L/A +
I/B
2/A +
2/B

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
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Selbstverständlich könnten weitere Kombinationen gebildet werden
(1f-). Die vorliegenden fünf Optionen stellen aber eine gute
öisiussionsgrundi.g" dar. Instesondere lassen sich damit die
unteren bzw. oberen Grenzen der Belastung pro kwh fossile
Energieträger bzw. Elektrizit,ät berechnen. Ausgehend vom
järrrii"nen Energieverbrauch im Kanton Bern sind in Tabelle 6 die
XWn-eetastungen dargestellt.

TabbIIe 6: kfür-Belastung in ftirrf Optionen

Variante 0 Variante 1

Nur Elektrizität llur Energie

Variante 2

Inkl. Unsteigen

12 l{io Fr. 18 l{io Fr. 60 l{io Fr.l{ittelbedarf

Variante 0: 6'000 Gtih (EIeKr.)

0,2 Rp./tflhVariante 0

Variante A: 26'000 Gl{h (EIeKr. und Fossil)

0,08 b.Äflh 0,23 RP./kmVariante AII bzrt, Ll2

Variante B: 6'000 Gt{h (EIeKr.)

0,30 b./ldh 1,00 Rp./knh
Variante Rll bzlw, Bl2

Fazit
In der variante o wird nur die Elektrizität nit 0,2 Rp'/RWla

belastet. Es iötttt"tt einzig die Aufwendungen in
Elektrizitätsbereich abgedeckt werden'
rn variatrte a7i-näiiaql-ai" Belastung o'08 Rp'/kwh' Dieser Wert

ist als untere Grenze zu bezeichnen'
Die ober" cr.r,rä-ä;;-",öglichen Belastung tritt in VarianEe B/2
(nur Etektrizitätl-Fi""""iÄi"ng der umsteigemassnahmen) mit 1

Rappen Pro kWh ein.
Dazwischen fiäge"--äie Varianten A/2 m;1E O,23 Rp'/kwh und 8/L nit
o,3 RP./kwh.

Es zelgE sich somit, dass bei einer Belastung aIler Energieträger
(Fossite una niÄilrizitatl-nur geringe abgabänhöhen notwendig
sind, üil sogar alle Aufwend;ü.; der kantönalen Energiepolitik
decken zu können. Hingegen-=iiä n.i einer Konzentration auf die
Erektrizität etwas höhere arganen notwendig, wobei diese bei

Ll- Es wird immer von einer Belastung pro kWh ausgegangen' Der

Energiepreis aIs Bezugsgrösse isl für eine Energieabgabe nicht
plausibel.
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6. Auswirkungen einer Energieabgabe

Eine Beurteilung einer Energieabgabe verlangt, dass die
Auswirkungen in energetischär, ökologischer, wirtschaftlicher und
sozialer Hinsicht vorgenommen werden.

Aufgrund der Ueberlegungen in den vorangehenden Kap_iteln wird für
die Auswirkungsananlyse von den Varianten 0 bzw. L/8 und..2/B i..4\
ausgegang€nr äa eine-Erhebung auf den fossilen Energieträgernl\qi.t-'r
auf käntönaler Ebene als unräalistisch zu beurteilenf

Hingegen ist einer Eneriegabgabe auf Elektrizität durchaus eine
q.ri=Ä" plausibilität neiäunässen. In folgenden wird deshalb rnit
ÄbgabesäEzen von 0,2 Rp./kwh, O,3 Rp./kwh bzw. 1 Rp./kWh auf
ntÄXtrizität eine Abschätzungr der Fo1gen vorgenonmen.

6. L Energetische Auswirkungten

6.L.L Effekte auf der Erhebungsseite: Auswirkungen aufgrund der
Abgabe

Urn wieviel geht der Energieverbrauch zurück bei einer
Preiserhöhung um 0,2 RP.7Kwn, o,3 Rp.rzkhlh bzw' L Rp'/kwr] ?

Eine erste Antwort kann dank schätzungen über die
Nachfragereaktionen (Elastizitätsschätzungen) vorgenommen werden.
Dieses üorgehen hat in aen ernpirischen wirtschaftswissenschaften
inrwiscnen-einä gio==" verbreitung gefunden und es ist inzwischen
allgemein anerkannt.

Dabei ist zltischen kurz- und langfristigen
Elastizitätsschätzungen zu unterscheiden (L2) .

i"i"fri=tig sind die Nachfrageveränderungen auf 9il"
preisveränderung in der negei relativ.gering. Primär werden
Anreize für eiien sparsarän Urngang mit Energie - b7r. mit
Elektrizität bei einär Elektrizitätsangabe - geschaffen'
iä"q"rftistig bestehen grössere Chancen, Enerqie einzusparen' So

wird das Kaufs-.bzw. das Investitionsverhalten beeinflusst: Es

xo"""" energiesparende neue Geräte und Maschinen angeschafft''
fendenzieff -wÄiä"t 

"t".giesparende 
Produktionsprozesse und

Produkte gefördert.

Bisherige Untersuchungen gehen von Elastizitäten von -O'1 bis
O,3 für Elektrizität äus (fgl. Dies.heisstr.dass beispielsweise.
bei einer Elastizität von o,i und einer Preiserhöhung von L0? ein
Nachfragerückgang von L Z stattfindet'

Bei allen Elastizitätsberechnungen handelt es sich um ceteris-
paribus-uenerfäq""qä": Dies heiäst, dass nur gerade die

L2 Zur Frage der Nachfrageelastizitäten vergI. Meier-R, walter
f.,Unwetta6gaben für die Schweiz , C11;u;r/Zürich L99L, Anhang A-10'
i-3 Eine Zusammensteltunq t't.;ät"r Elastizitätsberechnungen findet
sich in Mauch S. u.a., Oekoiogische Steuerreform, Chut/Zürich
L992. S. L66 ff.
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Mengenreaktionen auf Prej-sänderungen betrachtet und alre anderenFaktoren al-s konstant...ri"r,orren werden. so wird etwa daswirtschaftswachstun nicnü,-rcrticr=iän[iöt. Zudem werden dieBerechnungen mit rearen werten auicir-gäiun"t, ;; ;iil ar.so keinernflation beachtet. Ebenf;lls wirä-ää=-g"=.mte wirtschaftticheunferd und der Einsatz von weitÄi"" r,rärsnannen nichtberücksichtigt: so ist aiä niriünr"";-;;" verursachergerechtenAbgaben in anderen Berei"rt"n ri. w;;";; Abfarr ,r=r.-zu beachten.Es ist nicht auszuschliessen, dass t<ulnüiative Effekte entstehenkönnen' zumindest bei "i"ä..Teil """-eEirieben oder Haushaltenkann eine überdurcnscnniliri"nÄ-r.;;I ;ii"rren. oi"-vl.rehrs_,Enerige- und wasseraireiiion untersucht deshalb mögricheMehrfachberastungen, die 

"i"n[ tn.h;-t;;qbar sind.

Abgestützt auf diese schätzungen können in Tabelle z folgendeNachfrageveränderungen aütg"zäigt orä;ään.

Tabelle Tz Nachfragerückgang beiStrompreiserhöhung-unä Elas
2, O,3, L Rp./tWnzitäten in Varianten

oie direkten Auswirkungen auf den Energieverbrauch sind ehergering:

Bei einer strompreiserhöhung von 0,2 Rp./kwh ist ein Rückgang des
:*l:i#itätsveibrauches von o,Leo bzw.- nbcrrstäns öläz zu

Wird von einer Elastizität von 0,1 und 0,3 Rp./kWhstrornpreiserhöhung ausgegangen, So ist ein värir;;;chsrückgang von
:3 ::*.:l:;.0,, z (bezös6n aur den srromverbrauch von 6,000 cwh)

Bei einer Elastizität von 0,3sind es -40 GWh oder -O,O Z. ^?11 l9l1 lp./Iw+ strompreiserhöhunsures entspricht in etwa der solaren

o,ri

Nachfragerückgang
bei 6rooo Gwhin GWh bzw. Z

Elastizitäten 0r1 O'3
Preiserhöhung

+ rr2z
( entspricht +o , 2 Rp. /ktvh )

+ 2Z (14)
(entspricht +0,3 Rp./kwh)

+72
(entspricht +l_,0 Rp./kwh)

-8 cnh
-o,1t

-L2 clth
-o12 I

-42 cwh
-or6t

-26 clth
-or3t

-40 clvh
-or6*

-12O Gml
-2 t0t

14 Ausgehend von einem durchschnittrichen strompreisniveau von L5Rp.,zkwh kann bei einer Ber-astung "ä;-io,: Rp./k!{H bzw. +r.Rp./kwh die preiserhöhung mit *äz iir. tTeo berechnet werden.
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stromproduktion, die im Rahmen von Energie 2OOO erreicht werden

soI1.

Etwas höhere l{erte werden bei einer strompreiserhöhung von L

np.Trwn tentspii"nt U"i einem Durchschnittspreis von L5 Rp'/kwn-

+72) erreicht:
Bei einer Elastizität von 0'
bei einer Elastizität von 0'

ind es -42 G!{h oder -O ,62,
ind es 'L2O GlfH oder '22.Ls

3s

Fazit
Die Abschätzungen zeigen, dass die Stromverbrauchsreduktionen in
jedern FaI] naiöinaf säin werden. Auch bei einer Erhöhung von

einem Rappen piä"rwn-ünä "iner höheren Erastizität sind keine
markant"r, r,"rriüngsef f ekte auf der Erhebungsseite zu erwarten '
äi"ä-n""rgieafrä6ä auf Elektrizität in kantonalen Rahmen erzeugt
somit keine ttäinärt"n direkten Effekte auf der verbraucherseite'
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6.L.2 Effekte auf der Vemendungsseite:
Aussirkungen der Energi"p"iiiii-'

Bedeutendere energetische Effekte können durch den Einsatz derMittel erzierr oreia"n. -äi"_uereiis--äuäöezeiqt 
(Vergr. dazuKapitel 5.1 und 5 -2); tannen oie rqiiiei für eine mÄnr oderweniger urnfassenoe enerfiäporitik eingesetzt werden.

rm folgenden steht der Einsatz für die kantonare Energiepolitikim vordergrund, wie ei ir-'z- EnergienÄri"ni-ü"ä-ir"ilit=utzdekretdes crossen nates von zi.-August iggo-iestgeregt worden ist:?äffH:;"lg""il.:l;:gi;:ffi gi:ili:*:. i' "";ut,;;, i,,t'i"r.i,,,,s,
Danit können folgende Ziele umgesetzt werden:

l{itterfristig (bis ins Jahr 2oo5).kann eine stabirisierungdes Gesamtenergieverbrauches 
"riäi"rrt werden.

Der Erektrizitätsverbrauch wird mit vernindertenZuwachsraten weiterhir, .n=t"i;;"l'
Ebenfarrs verbessert sich die versorgungrssicherheit, datendenziert weniger nn-ifie importieit werden muss.
Die zielerreichung ist arlerdings nicht nur auf die kantonalenMassnahmen zurückäufuhren. sin öäwi;;;; Teir derEnergiestabilisierung geht auf äas xonlo der autonomen[rlirtschaftskräfte, ai"-]-ror arrem bei genügend Anreizenweitere Effizi-enzsteigerungen-d", er,Ärgienutzung induzieren(verbesserte wännedänriG;; effizie;c;;ä Geräte üna anragen usw. ) .
Ebenfarrs wird 'Energi-e 2ooor des Bundes zur zielerreichungbeitragen. rm vorder{i""ä stehen aiÄ üissnahmen derEnersienurzungs_veroränuns und der künf al;ä1.-ä;di;geserz gebuns :Einführung von verbrauchÄstanaards n"i -cÄ=äten 

uia 
-ianrzeugren,

Rückliefertarife und ceboie/verbote, -iEnergrie 
2ooo' unterstütztin vol-Iern umfang die zieie aes z. Energieberichtes. Es ist abernotwendig, dass der Kanton die angerauienen Anstrengungenweiterftihrt und im Gleicnscnritt ,ii.i-aär gu'a diese intensiviert.

Erhebriche umertentrastungen dank kantonaler EnergieporitikErheblich sind die umwelteitlast*gä;l äi" mit aen=üä""n.nmen des2 ' Energieberichtes und frEnergie zooo:, gegenüber derrrendentwickluns erzietr,o"iää"-räiiä" iru),

15 Vergleiche dazu ausführLich 2. Energiebericht Seite g4 ff.
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Reduktion des schwefeldioxides um zusätzlich 700 Tonnen
oaer -fa eo (gemessen an der Trendentwicklung) bis in das
Jahr 2025.

Reduktion der N0X-Ernissionen um ca. 7OO Tonnen pro Jahr
oder -62.

Reduktion der CO2-Ernissionen um 350'OOO Tonnen pro Jahr
oder ca. -52.

Anders sieht die Energie- und umweltbilanz aus, wenn rrnurrr nit
;i;;; Elektrizitätsabiabe in der Höhe von o,2 Rp./kwh gerechnet
wird und davon ausgegangen wird, dass die Mittel einzig für den
giäktriritätbereicn äinöesetzt werden: Es wird wohl
sichergesterril-äiss aiä ziele in Elektrizitätsbereich erreicht
werden können-to... Abnahme der Zunahmen des Stromverbrauches'
Förderung arteinÄii""""tgie). Aufgrund der finanziellen Situation
werden aie uuii;;-ziere-dei t<antönaren Energieporitik zumindest
tendziell gefährdet-

Auf der anderen seite sind in den schätzungen des 2'
Energieberj-chtes die Umweltentlastungen niänt enthalten, die bei
einem verstarkiän urnsteigen auf den öffentlichen Verkehr
eintreten. voi allem neiln Noz sind zusätzliche Abnahmen zu

erwarten.

In jeden Fall können negative Auswirkungen aufgrund der höheren
Erektrizitätsprä;;;--";i-ai" umwett ars äusserst rninirn bezeichnet
werden: Etwa ein vermehrter Einsatz fossiler Energieträger ist
hregen einer Abgabe von 0,3 Rp./kwh praktisch auszuschliessen'

6.2 Aussirkungen auf die Wirtschaft

Die Auswirkungen von höheren Energie- bzw. strompreisen sind
recht vietfäItig-

Einerseits sind die Erhebungsseit'e, -9'h-' die direkten
Auswirkqnq"n äät preiserhöhil; auf ' 9i" -Konsunenten, 

anderseits
die Verwenaunts-"it" der l,tittäI, d-h. der Einsatz der Mittel
äürcn die öffäntliche Hand zu beachten'

Auf beiden seiten sind jeweils verschiedene Komponenten zu

beachten. Im s"n"*i r sina äie wichtigsten Elemente aufgeführt'
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schema 3: ueberbtick: t{irtschaftliche Aussirk.ngen

Preiserhöhung mit direkter
Wirkung auf Konsumeten

nsatz der Mittel mit indirekterf Konsumenten und Umweft
Ei
au

o Preiserhöhung als TeiI der
Gesamtkosten o Sicherstellung derKt. Eneriegepotitik

o Energiepreise als
Standortfaktor o Rückfluss der Mittel_ andie Wirtschaft

o Struktureffekte
- Branchen/Einzelbetriebe
- Regionen
- Betriebsgrössen

o Struktureffekte
Branchen/Einzelbetr.

- Regionen
Betriebsgrössen

Bilanz

6.2.1_ Effekte auf der Erhebungrsseite:Direkte Wirkungen auf Könsumenten

a) Preiserhöhung al.s Teil der GesantkostenDie wertschöofung der gÄiner wi.t."n"il.u"trägt pro irahr ca. 30Mirliarden rlankÄn. Bei äirr"r stromanteir der-wiltschaft von rund60z oder 4'ooo. Ghlh betragen die 2""äc"i"sten bei einerstronpreiserhöhu_ng von oil Rp./kwh rrr.a L2 Mirlionen Franken.Gemessen an der.Wertschöpfylg.entspricht dies O,O3?.Bei 1 Rp./kwh sind es ao^-üirii;;;;-M;;roerastung oder o,tz.Bei 0,2 Rp-/krrh sind es 8 r'{ir1i;;ä"--;il; o,o2z äer werrschöpfung.
Aus dieser sicht betrachtet ist die strompreiserhöhung höchstnarginar- preis- und zinsschwankü;";-ää"i r,"["ärnä-iür,9"r, habeneinen wesentlich gröss".". ninffusÄ.--rn einer gesamtbeinischen Betrachtung können kaum wesentlicheEinflüsse festgestellt rä.ä"r,.

Gefahren vorhanden: Nicht tibersehenrmnerhin ist eine gewisse Gefahr nicht von der Hand zu weisen,dass die Einführung einer nnergieäogäbe aut Elektrizität von 0,3Rp./kwh nur ein erster Schritr-t";-;;ii"="r,strompreissteigerungen darsteLlt: rtr ä"n kommenden Jahren werdenweitere abgabeärhöhüngetr .rorg"rrommen und allenfalls fürerweiterte Zwecke einlesetztl es wiia-"irr" relativ einfacherschliessbare rinanzquerre greschaffen, die zunehmend mehrbeansprucht wird. Der -wirtscf,aftsstana6rt 
Bern würde dadurchseinen - wenn auch farschem - Ruf ars Kanton nit einer hohensteuerbelastungr für die hrirtschaft weiter vorschub leisten.Derartig negative wirtschaftlichä,siö"äre können sich sowohl aufdie ansässigen Betriebe wie vor allern auch auf potentierreNeuansiedler negativ auswirken. oie noiwendige iiÄinä==erung derwertschöpfungsintensität der Berner wirtschaft wird dadurch inFrage gesteltt. Anstrengungen für eine gestärktewettbewerbsfähigkeit weiaeri r,"g"iirr-tinöiert.
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Damit diese Gefahren gebannt werden können, empfiehlt es sich
ä"sn"rU, eine-n"ärgieäUgane nur mit klaren Rahmenbedingungen
einzuführen: In eiien GÄsetz müssen die naximalen Abgabesätze

ai;kilive einer Anpassung an die Inflation) und die- Verwendung

klar umschrieben werden. Es ist zu verhindern, dass bei einer

"rääfqabntta"tätt- 
Abgabe zielwidrige absichten verfolgt werden'

Ebenfalls ist dafür zu sorgen, däss die Ausgaben mit einer
maximalen Effiziä"" eingesÄtzi werden. Es müssen transparente
Erfolgskontroilen durchieführt werden und die Ausgaben sind
päii"äi=ch auf ihre Zweökruässigkeit zu überprüfen'

b) Energiepreise als Standortfaktor
il"üi;ör.i"" iönnen a1s einer unter verschiedenen
stanäortfaktoren betrachtet werden'
ai" ri"htigstä-standortfaktoren werden in zahlreichen
Untersuchungen erwähnt:

- Angebot an Land- und Gebäulichkeiten
- Ouäntiiai--""ä eualität des Arbeitsmarktes/wohnungsmarkt
- Verkeht=i"q" (nrscniiessung nit privaten und öffentlichem

Verkehr)
Steuersituation

- Agglornerationsvorteile (Dienstteistungs- und
Kulturangebot)
rmage ;fi;; näqion (offenheit' Toleranz usw')

In den standortuntersuchungen erscheint die Energie als
standortfaktoi-nticnste." .i= untergeordneter Faktor' Dabei steht
die Verfügnarieii-""a nichi der präis absolut im Vordergrund' Der

Zugriff auf "i"ä-ausreichende 
Enerqieversorgung muss- als

notwendiqe voiäüt=äir""g rür ein wäiteres betriebriches wachstum

oder eine Neuansiedlung g"qän"" sein. Hingegen ist der Preis von

untergeordneter Bedeutung'

In den letzten Jahren hat der Handels- und Industrieverein des

Kantons Bern verschiedene Standortuntersuchungen durchgeführt
(16) . Darin k;;r;i"ää"tig-"ür a"=lT::k' dass dem_quantitativen
Ä=pärt-der nlektrizitätsveisorgung eine sehr hohe Bedeutung
beigernessen otiia (gsb der Befräqtän) ' Hingeqen wird der
preisaspekt nicht einnal erwähnt'

Trotzdem ist dem Preisaspekt als standortfaktor vertieft
nachzugehen.

Scfrseiz in internationalen t{ittelfeld" '
In einen inteinäiionalen Veigleich zeLgt sich aufgrund der
Tabelle I,,Internationaler--itotpteisvärgleich. (EG-Rauil) "' dass

die stromprei;;-in aer s"nr"i"-iiir aie tndustrie irn Mittelfeld
liegen.

L6 Jura bernois
pour le Jura Be
canton de Berne
das Berner ober
ff ..

Le temps d'entreprendre' concept 6c-onomJ-que

rnoi", lJnion au ctrnmerce et de L'Industrie du-iüöii, eienne LegL; wirtschaft'skonzept für
I;a,'ä"rrrer Handelskanmer, Bern L992' s' l-8
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Tabelle 8: rnternationaler strompreisvergleich (EG-Raun)
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.ß',t,K
Eine Mittelposition ergibd'ä'nenfa}ls beim stronpreisvergleich für
äi" rndustrie, wobei die Angaben mit einer gewigsen zurückhaltung
zu betrachten sind, dä.= ,rik1.r ist, ob die 14;ife den

effektiven Preisen (vertragstarife) entsprechen.oder ob es sich

"*-äiä="iiiLi.äfi-p,rüfi"i"r€.et 
Tarife handelt, wLe sie in den

Tarifblättern zu finden sind.

Höchstens gegenüber Dänemark, den Niederlanden und Frankreich
inäi-n"nen-r.äistungsbezügen) kann ein gewisser Konkurrenznachteil
festgesteltt wäraei. Es ist'aber zu beächten, dass bei einen
inlein"tionatän Vergleich immer aIIe Standortfaktoren
näiti"f.=i-ntigt werdÄn müssten. Insbesondere ist auch die gesamte

steuerbelastung in einen vergleich einzubeziehen.

Aber wesentlich tiefer als die BRD und Jalnn
Bemerkenswert ist zudem, dass die schweiz gegenülcer.der BRD ars
;;üä;i;aÄr wirischaftricher Konkurrent, aber auclr wichtigsten
Handelspartnei-mäifant tiefere Strompreise für die Industrie
aufweist. Es nesient eine spanne von über 3 Rp/kwh. Gegenüber den

;;;i;;;"hrittensten Ländern besteht somit durchaus ein
Hä"äiü"gsspi"iiänn, urn die Strompreise zu erhöhen' ohne

Wettbewärbsnachteile hinnehmen zu müssen'

Ebenfalls weist die schweiz - wie übrigens alle europäischen
staaten gegenüber Japan - wesentlich günstigere strompreise auf'
Laut einer statistik der rEA riegen forgende werte-_für die
Industrie vor (Jahr L989: Die Anlaben stanmen vom VSE mit Datum

vom L6.4.L992)\z

Schweiz 0,074 US $
Japan O,l-33 US $

offensichtlich haben die relativ hohen Energiepreise der
japaniscnen wiri=Enäft nicni qeschadet; im Gegenteil, es ist
festzusterrenl-;;;-;i"niiq" innovationsimpulse durch die höheren

EnergiePreise ausgelöst wurden'

Interkantonaler Vergleich: offiziell irn oberen t{ittelfeld
Eine interkaniänare-eetrachiung zeigt, -dass die offizj-eLr
ausgewiesenen Elektrizitätstatit" für die Industrie im oberen

Mirtelfera rieäl;'-Gti:-oiä iarite liesen rund 2 Rp'/kwh über dem

schweizerischen Durchschnitt'
Eine Untersucnü"g-ääs gunaesamtes für Energiewirtschaft (BEW) aus

dem Jahre l-988 zeigE, dass äi,ä Sitrt.tion für die industriellen
Betriebe in der Stadt Bern etwas besser aussieht: Sie liegen etwa

f;E;h=änt itt der schweizerischen werte '

Allerdings sind die werte aus mehreren Gründen nit grosser
Vorsicht aufzunehmen:

Bernischer Elektriz itätsverband
: Tabelle 9 in AnhangL7 Vergleiche ausführlich dazu:

(BEvi Tarifvergleich 1'10 'L99L



2. Die Angaben wiederspiegeln die offiziell.festgelegten Tarifefür die rndustrie. Diese entsprechen aber nicht äen effektivenindividuellen Durchschnittskoiten, wie sie von -.inär 
begrenztenTeir der Kunden bezahrt werden müssen, da sie übei-=og"rr"nnteSpezialverträge werfügen.

Eine studie der EWr weist für das Jahr L988 für die GrossbezügerLL,2 Rp/kwh nach. Die vereinbarten Durchschnittspreise fi-eqÄn-inder Regel unter l-O Rp/kwh. Teilweise werden danii d.urchausgerechtfertigte Kostenunterschiede berücksichtigt. -

3. vom Bundesant-fg= Energiewirtschaft werden auf den Herbst Lgg2neue Tarifvergleiche in Aussicht gestellt. Diese anta5en sina-Uäieiner vertieften Beurteilung einzubeziehen.

der vorliegenden Angaben kann aber nicht gesagt werden,Berner Tarife in interkantonaten vergteicü ;fid.üii;wären. Gerade für die stromintensiven Betrieb" ="n"i"""vergleichbare Werte vorhanden zu sein.
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1. Es handelt s um eine Momentaufnahme eines Jatrre s. Einunterschiedli Rlrythnus der Tarifanpassungen wird nichtkorrigiert. Es ist mögIich, dass ein Werk ni t neu angepasstenTarifen aufgenomrnen wird. Eigentlich müssten desha].bDurchschnittswerte über einen längeren Zeitraum aufgenonmen
werden

Aufgrund
dass die
überhöht
durchaus

c) Struktureffekte
von struktureffekten wird gesprochen, wenn bestinnte Betriebe,
Branchen und/oder Regionen von einer Massnahme spezielt tangiärtwerden. rn der Regel hat jede Massnahme mehr oaei weniger -r--- -
ausgeprägte struktureffekte. Dies gilt auch für Energilalgaben.
rru folgenden wird auf die wichtigsten struktureffekte
eingegangen: rn vordergrund stehen einerseits die stromintensivenBetriebe. sie können als Betriebe definiert werden, die
mindestens stromkostenanteil von sz an den gesanten
Produktionskosten aufweisen. Anderseits sind die Betriebe rniteinem stromkostenanteil von weniger a1s 2eo an den Gesamtkosten zubeachten.

Stronintensive Betriebe
Eine umfrage der Elektrowatt hat-sä-el* gezeigt, dass im Kanton
Bern eine gewisse za}0,l- von stromintensiven Betrieben besteht(18). u.a. sind laut umfrage folgende Betriebe als stromintensivzu bezeichnen: Cementwerke Vigier, Carbagas, Gurit-lVorbla,
Metallwerke serve und Boilrat, papierfabrik utzensdorf,
Verzinkerei Worb, Wollspinnerei Interlaken, Ziegelei casser.
Der Anteil der Stromkosten an den Gesamtproduktionskosten liegtbei -d2js11 $trieben zwischen 5-LoA ( 1e ) . Die Firrnen beschäitiq""rund {'ooo Personen und ihr Stromverbrauch beträgt etwa 360 GWh

L8 Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG
Tarifpolitik, Zürich 1999.

19 Elektrowatt (1989), S. 48.

(EWI), Etektrizitäts-
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pro Jahr. Insgesarnt kann angenonmen werden, dass maximal rou des
bernj-schen Stiomverbrauches von mehr oder weniger stromintensiven
Betrieben koniumiert wird. Gemessen an der Gesamtbeschäftigung
dürfte ihr Anteil höchstens 1-z Prozent betragen.

Grössere regionale Bedeutung
Die stroninüensi*r"r"t eetriäbe sind für Berner Verhältnisse
relativ gross. f"it*"ise stellen sie für einzelne Regionen ein
*iantig"Ä Beschäftigrungspotential dar. Bei einer regionalen
Betrachtung riägt ifire-bäschäftigungspolitische Bedeutung bei
einigen prozentÄn. Aus dieser Sicht ist es durchaus
;;;;ähitäitiqi, dass den stromintensiven Betrieben eine spezielle
öeäcntung zufiornnt unO ihre Probleme nicht einfach durch eine
makroökononische Analyse zugedeckt werden'

Auswirkungen von Stronpreiserhöhungen
In einer Modellrecnnun| können die Auswirkungen bei
Produktionsfo=iär, ,tot i Uio Franken und einem durchschnittlichen
S-rotg"stehungspreis von LO Rp'/kwh aufgezeigt werden'

Es werden dabe
Preiserhöhunge

i6
nb

Varianten betrachtet, die unterschiedliche
zw. Stromkostenanteite beinhalten:

Taberre 10: Modellrechnung: Auswirkungen von strompreiserhöhungen
bei produltionskosten von 1 Mio' Fr'

Annahmen: Produktionskosten I Mio Fr'
StromPreis 10 RP./kwh
Strärniostenanteil an den Produktionskosten;

sbi LO?t 2OZ

Preiserhöhung
0,3 Rp./kwh 1 Rp-/kwh

stronkostenanteil 5t
so'o0o Fr.(Lo RP./kwh)
50o'oo0 kwh

Auswirkungen 5,OOO.-
oder O,58

+1'5OO Fr.
oder Or15t

Stromlrostenanteil l-ot
Loo'ooo.- (10 RP./kwh)
1- Mio kl{h

Auswirkungen l-o'ooo.-
oder 18

+3 ' OOO. -
oder o'38

Stromlrostenanteil 2oZ
200'ooo.- (l-0 Rp./kwh)
2 Mio kWh

Auswirkungen 20'ooo. -
oder 2*

+6 ' OOO. -
oder O'6t
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Schnerzgrrenze bei 2Og Stronlcosten?Die moderrhafte Auswirkungsanalyse zeigt, dass bei einenstronkostenanteil von sz ünd einer siiönpreiserhon,rrrg ,ror, 0,3
l3;'äTlr'? :iffiijl:t"" Runde eine proauxtionsrostÄr,it"if""ür,g

Bei r-0? stronkostenanteit und *0,3 Rp./kwh sind es +0,3?.Bei 2oz stronkostenanteir- und +o,r *i.lx*n =ina Ä= ,.o16eo.

Bei ei-ner strompreiserhöhung von r- Rp./kwh nehnren dieProduktionskosren 0,5* (strömkostenantlii säl i-iä i'stromkostenanteil 1og) bzw. 2z (stromkostenanteir )ozt zu.
Es zeigt sich also, dass bei stromintensiven Betrieben rnit einemstromkostenanteir von 5-1ot und einer-ärnöh,rrq .r-r-0,, Rp./kwhnoch keine kritischen zunahmen der proäuktionJr""t"r, entstehen( 0, j-s?-o, 3t) . rvie bereirs,darsestärii, -sina-ilä;-;;;isse 

negarivesignale nicht ei-nfach zu überlenen.-üon einer ernithaftenwirtschaftrichen Bedrohung aufgrund aei minirnen-i""i."rhöhungkann aber nicht gesprochei werden.

Etwas anders sieht es aus bei Betrieben rnit einemstromkostenanteil von 2oz und einer Fräi""rhöhung von o,3z: DieZunahmen der Produktionskosten uetrati-imnerrrin--ü".äit= o,62.
Bei Produktionskosten von total zoo t'tio. Fr. sind dies immerhinL,2 Mio- Fr.; ein Beiträ9, der nicht einfach übergangen werdenkann.

Besonders problernatisch sind diese Kostensteigerungen vor allemdann' wenn die Betriebe unter einem hohen interregionaren oderinternationaren Konkurrenzdruck stenänl Eine ü;#;äizung derhöheren Kosten ist kaun mögrich,-;;iilge aie Konkurrenz nichtgreichen oder anderen zusäi,zricÄen ÄÄiästu"g";-ä,rsgäsetzt wird.Folgrlich muss ein Gewinnrückganq oa-i-ät." Reduktion derrnvestitionen hingenommen weidei. r,angerfristig ist dies mitgewissen negativen Konseguenzen auf däs rnvestitionsverhaltenverbunden.

Es kann somit festgeharten werden, dass bei einemstromkostenanteir von über ro? unä einer autonomen
lreisgtgigerung von über 0,3 Rp/kwh dieProduktionskostensteigerungen iir a"n gÄreicn einer gewissenschnerzgrenze gerangen. uitter- und rängerrri=iig-k[nnten diernvestitionsentscheide negativ neäiniiüsst werden und der KantonBern würde für strominteniive Betrieoä-mit r"rrr-är="10gstromkostenanteil an Attraktivität-iätta"rr"ietl .rärti"r"rr, wenn!i9 -stlompreise nicht andersweitiq ieäüziert (2.s. wej.tereReduktion der..vertragspreise) odei eine genererlestrompreiserhöhung iln internationalen iontext eintreten würde. Esmüssen deshalb Auswege gefunden werden, um negative Auswirkungenzu beseitigen.
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Befreiung der stromintensiven Betriebe von der Energieabgabe
Es wird deshalb vorgeschlagen, dieser tendenziellen Gefährdung
mit einer Befreiung der Energieabgaben bei den stromintensiven
Betrieben zu begegnen.

Dabei'sind zwei Grenzwerte festzulegen:

l_. Bei einem Anteil der Stromkosten von 8Z-L6Z an den gesamten
produktionskosten muss nur die halbe Abgabe bezahlt werden. Darnit
wird erreicht, dass die Produktionskostensteigerungen aufgrund
der Energieabgabe rnit Sicherheit um einiges unter 015 1-? liegt.

2. Betriebe mit einem Stronkostenanteil von mehr als 16? werden
von der Abgabe gänzlich befreit.

Zur ZeiE ist nicht genau bekannt, wieviele Betriebe nit diesem
System von der Abgabe teilweise oder gänzlich befreit würden.
Aufgrund der Untersuchung von Elektrowatt ist anzunehmen, dass es
sich nur um sehr wenige Betriebe handelt. Bei einer Befreiung ist
nur mit geringen Einnahmeverlusten zu rechnen.

Kontinuiertiche Skala statt fixe tferte?
Die fixen crenzwerte ab 8-164 bzw. L6Z könnten auch durch eine
kontinuierliche Skala ersetzt werden: Ab einem Stromkostenanteil
von beispielsweise 88 würde die Abgabe weniger stark zunehmen. Es
würde dalauf geachtet, dass die zusätzliche Belastung niemals
mehr a1s O,3Z oder 0,5? der Produktionskosten überschreiten
würde. Die Bestinnung der jeweiligen Werte wäre etwas
kornplizierter. Das Problem der Sprünge würde aber wegfallen.
frnrnärhin ist aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht zu
übersehen, dass nur wenige Betriebe von den Ausnahmen betroffen
wären und damit der Vollzugsaufwand im Rahmen gehalten werden
könnte.

Abgabenbef reiung energrietechni sch gerechtf ertigrt'
fiie Befreiung äer Abgabe lässt sich auch aus enerqietechnischer
Sicht rechtfertigen. Dem Energiesparen wird in den sehr
stromintensiven Betrieben bereits heute recht grosse
Aufmerksankeit geschenkt. In der Regel verfügen diese Betriebe
über EnergiespaikonzePte, die von den Verantwortlichen
durchgeselzt werden. Das Sparpotential wird recht systematisch
ausgeichöpft. Atlenfalls könnten aIle energieintensiven Betiebe
.r"rfttichtet werden, über ihre Energiesparmassnahrnen Bericht zu
erstatten.

Vollzug der Befreiung?
oie Beireiung der EnÄrgieabgabe ist in Zusammenarbeit mit den
EttVU durchzuführen. Die stromintensiven Betriebe müssten von den
Elty11 der kantonalen Energiedirektion bekanntgegeben werden. Mit
einer einmaligen Ueberprüfung durch die Energiedirektion könnte
der administrätive Aufwand in Grenzen gehalten werden.

I{eitere Abklärungen in Zusarnmenarbeit mit den EIw$
Bei einem definitiven Beschluss über die Einführung einer
Elektrizitätsabgabe bestände genügend ZeiE in Zusammenarbeit
rnit den EttVtI - die präzisen Modalitäten einer Befreiung
abzuklären. In dieseä Rahnen wäre auch im Detail zu eruieren,
wieviele Betriebe effektiv betroffen wären'
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Befreiunqr aller Hochspannungsbezüger (Hs-Bezüger) ?nine weitere variante'=täiit aie 6eiräi""q arrerHochspannungsbezüger,ro.-ä"r Elektrizitätsabgrabe dar.Aufgrund der Angaben von 6 Ertw irn iänton Bern kann eineschätzung vorgenonmen werden, welche strommengen nicht mehr derElektrizitätsabgabe unter=t.tft wUraen.'

Anteile Hs bei 6 Ettvt' im Kanton Bern ( 20 )

BKw (direkte
fndustrielle
IndustrieLle
Ehl Thun
EW Wynau
fndustrielle

Total

Versorgung)
Betriebe Burgdorf
Betriebe Langenthal

Betriebe fnterlaken

TotaI

2809,0 GWh
98,
81,

L52,
L50,
86,

3377,5 GIiilr
Loot

Anteit Hs

39
L9
20
67
13

, t_L43,5 clth
30t

983 0
7
6
3
L
I

cwh9r
3ll
o!l
1|l
2ll

il

il

ll

ll

ll

Die schätzung ergibt, dass rund 3ot des Endenergieverbrauches bei;iu:=fffi:'ffig"ff: t..iä"uq", nicht aär nre*rizitÄtsabsrabe

Dementsprechend ist der Ei-nnahmeausfarr zu beziffern: Bei einer
:l3:iiJ:" 0,3 Rp./kwh würden srari ie-lrio. r;:-;;i""..12 Mio Fr.

Bei einer Befreiung der HS-Bezüger ist eine zusätzliche Belastungder wirtschaft praktisch ausgesöhrossen, die im irri"rr"gionar_enund internationälen Konkurrenzkanpf stent.
Mit einem Ausschluss der HS-Bezüger würde auch der TatsacheRechnung getragen, dass die bernischen rndustrieoÄtrieue, diebereits überduichschnittliche Tarife zu tragen haben, nicht nochzusätzrich belastet würden (vergreicnÄ-aazu Anhang z a-c).
Es kommt hinzu, dass ein eindeutiges Kriteriurn für die Befreiungbestehen würde- Angesichts der beieits relativ hohenElektrizitätstarifä für die rndustrie kann eine gei;eiung nichteinfach von der Hand gewiesen werden.
Es ist letztrich eine politische Frage, inwiefern die HS_Bezügervon einer Abgabe ausgeichlossen werden soLlen.

20 Die Angaben haben die werke geliefert, wofür den zuständigenBearbeitern bestens gedankt sei] Die scnatzung darf für denqanzen Kanton als repräsentativ gelten.
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6.2.2 Effekte auf der veffendungrsseite:
Indirekte Effekte bei der lilirtschaft

a) Sicherstellung der kantonalen Energiepolitik - Energrie 2OOO

Uit aer ninführuig einer Energieabgabe kann sichergestellt
werden, dass äiä--äi"qäräit"te-kantönare Energiepolitik auch in
den kommenden Jahren nit Sicherheit fortgeführt werden kann'
Hi"g"öä; i=t ihre Weiterführung ohne Energieabgabe latent
qääähiaät. o"i--i.rpf um die knäppen Finanzen könnte dazu führen'
dass beirn volizug äer Massnahmen-Abstriche gemacht werden rnüssen.
Vor allen Xonnt"i Ai" ausgabeintensiveren Positionen der
U"äröiäpofitiX (Förderung der erneuerbaren Enerqiequellen)
qä"pi"tt, werden. f.fit den Abbau der finanziellen Anreize entsteht
zuden eine gewisse Gefahr, dass vermehrt nit Geboten und Verboten

öeaiUeitet üerden muss, ur trotzdem die gesetzten Energie- und

ümweltziele zu erreichen'

Gefährdet wäre aber auch der Anschluss an rrEnergie 2oootr ' Die
Mittel des Bundes könnten im Kanton Bern nicht ausgeschöpft
werden. Dies wäre nicht nur unter energiewirtschaftlichen und

ökologischen Cäti"nttpunkten, sondern. äuch unter wirtschaftlichen
ü;;k€;; rnit recnt erireblichen Nachteilen verbunden'

Eine aktive Energiepolitik kann dazu beitragen, innovative
Zukunftsrnärftä-"ü-Äisc6iessen. Im Umweltbereich, bei den

erneuerbaren eneiqi"n und den Energiesparmassnahrnen verfügt der
Kanton Bern h;üa;-üU"r eine recht itarfe Position, die aber nur
im stetetr s"*ühä" ä"i"n die Wirtschaft und die Verwaltung in
enger Zusarnmenärn"it weiter entwickelt werden kann' Die
Verwaltorrg ro,tär- =iän aaUei auf wichtige Kernbereiche
konzentrierenl-di;-notwendigen Rahruenbedingungen schaffen und der
Wirtschaft beratend una notivieiena beistehen, wo dies nötig ist'
Eine funktionierende fooperition wird entscheidend sein' damit
der Kanton die vorhandene postionen behalten kann' ohne eine
minimale finanzielle Ausstaiiung wird diese Zusarnnenarbeit nicht
spielen.

b) Rückfluss der t{ittel an die ttirtschaft
Bei einer Betrachtunq der wiitscnaftlichen Auswirkungen i:I zu

beachten, das- der ailerqrösste Teil der abgeschöpften Mittel
wiederun geziäri-ä"-äiÄ wirtr"n"it in Forrn von aufträgen, etwa irn
Bereich afternäii"ä"ärgien, Förderulg der Forschung und

Entwicklu1g, Beratung usw., zurUcXfliesst' Dabei findet nicht nur
ein direkter Rückfluss der'raiiler statt, d+e von der- wirtschaft
direktabgeschöpftwerden("a.60ä.oderbei0,3Rp./kWhca.L2
Millionen rranrä"1, sondern auch die Mittel, die von den

Haushalten aufgebracht *"tä"tt-iäu. 4OZ oder 5 Millionen Franken) '

Nur ein geringer Teil fliesst als Lohn- und Betriebskosten in die
kantonale verwaltung. Dies titto Mittel, die erst in einer zweiten
Runde als Einlcommensmultipfiiator in der hlirtschaft wirksam
werden. Generell kann aie eäiner Wirtschaft als Nettogewinnerin
äi""t Energieabgabe bezeichnet werden'
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c) Struktureffekte
Die bisherige Energieporitik des Kantons Bern hat, gezeigt, dassin einzelnen Branchen durchaus positive wachstums- undBeschäftigungseffekte zu erzierän sind- so ist im rinton Bern dassolargewerbe nit- r,iberregionalen n*p-iirnö9richk"il""-überdurchschnittrich veitreten. Ebänfalri protiiiÄit a.=Ausbaugewerbe (Heizungs- und nrektroin=t.ri.tionsnrÄnche) .Nachweisrich hat auch die Einführu;;-e;, individuettenHeizkost,enabrechnung (VHKA) ei"ig"--öuiz"na Arbeitsplätzezusät'zrich geschaffen. positive frir*,..g"r, sind auch imBauhauptgewerbe (insbesondere arlgeneiier unterhart) sowie beiden fngenieuren zu erwarten.

Die zusätzlichen Arbeitsplätze fallen zu einem erheblichen TeiIin kleineren und mittterän Betriebat 
"rr. vor alrem ist auch einegute regionare verteirung zu erwarten: Alle negionerr'i* KantonBern dürften von den Masinahnen profitieren.

Dank den Energiesparraassnahmen und dem geringeren rmport vonausländischen Energieträgern steht ,"hr Geld der Bernerhlirtschaft zur _verfügung. ogs ,'eingesfärte" Gerd kann für dieAtinentieruns der interän wirtscnäiirirÄirraüiä-eiiöLsetzt
werden.
rnsgesarnt dürften zusätzriche Beschäftigungseffekte von über1'000 Arbeitsprätze pro Jahr anfarlen (2r), wobei diese Effekteauf die gesamLe kantönale Energieporitir zurück zu führen sind.
rnsgesamt wurden die Effekte äusserst zurückhartend berechnet.Bei einer Beachtlrng der Murtiprii"i"rrirkungen,rna-aä,
dynanischen Effekte (verbesseiung der wettbäwerbsianigreit inZukunftsmärkten) dürfren die srrÄrte urn einiq;;-;;üler sein.

6.3 Bilanz der wirtschaftlichen Auswirkungen

Ein angemessenes urteil über die wirtschaftlichen Auswirkungeneiner Energieabgabe kann nur gefärrt werden, wenn von klarenAusgangsbedingungen ausgegangÄn wird und arie wichtigen Faktorenbetrachtet werden. ns nüsi aiso krar "ein,-äuf'-;;i;;L"Energieträgern in welcher Höhe eine Abgabe erhoben werden sol1.
Generell ist eine. Energieabgabe auf Elektrizität in der Höhe vono'3 Rp.rzkwh für die wirtschaft nicht ats probrematisch zubezeichnen. Das- abgeschöpfre vorumen ist irn n;;;i;i;i, zurgesamten wertschöpfung vier zu unbedeutend, um äuf derErhebungsseite, d.h. aufgrund der direkten'wiirürrq"r,- o",Preissteigerungen, nannnärte negative lilirkungen ,ä"n sich zuziehen.

2L Ausführrich zu den volkswirtschaftrichen AuswirkungenVergleiche: 2. Energiebericht S. 90 ff. undvolkswirtschaftliche Auswirkungen energiepoiitiscrrer
Massnahrnen des Kantons Bern, Eöopran, Bern i-9g9.



Einzig bei stromintensiven Betrieben ist die Energieabgabe nicht
ü"öi"Of"matisch. Eine Erhöhung der Produktionskosten um mehr als
2eo kann sich "äg"ii" auf das investitionsverhalten auswirken.

Es wird deshalb vorgeschlagen, ein Rabattsystem.für
stromintensivä getriebe eiizuführen, un allfälliq negative
Auswirkungen zu beseitigen.

Mit'der Einführung einer Energieabgabe kann die angelaufene
n"ärgiäpäiitii rni[ Sicherheit-weitär geführt werden' Die
Realisierung ttott-tigttergie 2O0Ort wird sichergestellt, - 

qtas auch zur
Belebung der Berner Wiitschaft beiträgt. Ganz speziell profitiert
davon das cewerbe, das vorwieqend mitielständisch organisiert und

i"-äifä" Regionen gut vertretän ist. Die positiven Impulse wirken
sich auf breiter Front aus.

FaIIs es gelingt, die rnöglichen negativen Auswirkungen zu

beseitig.r, r5ä-äi"-pä=iiit"tt Effekie zum Tragen zu bringen, kann

äitrÄ-n"Ächeidäne rnärgieabgabe auf Elektrizität aus
*iri="naftlicher sicht enpiohlen werden. Der Kanton Bern könnte
;i;h-fi nereicn Umwelttechnologien, Energiesparmassnahmen und

erneuerbare enär;i;; weitei pr[fifi"ren ünd zu einem Anbieter von

tragfähigen E;;äitproaukten ioit "in"r hohen Wertschöpfung und

gutän Zukunftschancen werden'

Es ist selbstverständlich, dass die Energiepolitik in enger
Tuchfühlung mit der Forschung, Entwicklung und den einzelnen
Betrieben und Konsumenten foiientwickelt werden muss' Eine enqe

Zusanmenarbeit und eine Iaüfende kritische Kontrolle der Erfolge
und Misserfolge ist eine notwendige voraussetzung.

6.4 Auswirktrngren auf die Haushalte

Die Auswirkungen auf die Haushalte können ebenfalls in einer
Modellrechnung dargestellt werden'
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TabeIIe LL: Auswirkungen Energieabgabe auf Haushalte

Preiserhöhung von" '
0,3 Rp./kwh 1 Rp./kwtl

20.-6.-2'o0o kWh Pro Jahr

L2.- 40.-4'ooo kWh Pro Jahr

6'000 kWh pro Jahr 60. -1"8. -
L60.-48. -16'000 kWh Pro Jahr

trtarginale Aussirkungen auf Haushalte auf der Erhebungsseite
Die Preiserhöhungen fallen bei allen Haushalten praktisch nicht
ins Gewicht. Ääi6=t u"i einer Erhöhung um l- Rp./kwh sind die
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Mehrausgaben bei den Haushalten a1s marginal zu bezej-chnen. rnallen Fällen liegen die Aufwendungen rtii oie il";;i;abgabegemessen an Einkonmen weit unter einem prozent

selbst bei den Hausharten nit Elektroheizungen riegen dieZunahmen unter. den mögrichen preisschwankunö"tr, -wiä-sie oeifossilen Energiequelrän an der Tagesordnung-sind. Es ist nichtanzunehnen, dass es hregen einer atttattigei niniuni""g einäi---Energieabgabe auf Elektrizität zu substi€utionsäiiäit"", hreg vonerektrischen Heizsystemen zu fossiren EnergiäquÄii;;, kommt. Diemöglichen Preiserhöhgngen auf kantonaler Ebene reichen in keiner!9ise aus' urn derartigä prozesse in eang zu bringÄ". n"i einerEinführung einer co2-Abgabe würde zudem die subs€itution ohnehinvermehrt in Richtung elektrische Heizsysteme initiiert, hras aberaufgrund der inzwischen eingeführten Bäwitriqd;;;;iicht aufeidgenössischer Ebene kaum tiirrricn zum Tragen komrnen könnte.
Aufgrund der geringen Preiszunahmen sind auch negative sozialeAuswirkungen auszuschliessen (22) .

Positive wirkungen durch aktive kantonale EnergieporitikPositive hrirkungen können die Haushalte durch äin-enerqiesparendes verharten erreichen. Aber auch von derkantonaren Energieporitik sind positive Effekte zu erwarten:

1 Energiespardienste können beansprucht werden.

Die vermehrte Aus- und weiterbirdung der Fachreute komntauch den Haushalten zugute.

Mittel für die erneuerbaren Energien werden bereitgestellt.
Die versorgungssicherheit erhöht sich tendenzierl.

2.

3

4.

rnsgesamt wird eine Politik unterstützt, die von stimnbürgeri_nnenund Stinrnbürgern imrner wieder tragfähige Mehrheiten gefunden hat.

22 statt arncr Erlröhug da! Elcktrlrtäta-rarlfcs fo! clna v.ruaachargarGcbtc plnanrlcrog dar 
^Egabcn 

dcr
EncrglGpolltlk kÖnntcn auctr drc 

^uwlrkungan 
cinar Erhötrug der dlrct<tan stcuGrn ü"bcr:.cg!. o€rdan:

a) Etna Elttöhug bal' dan Jut8tllcrran PGrlonan hätta llt sLcbcrtrclt dlc nagatlvaran slrtsclraftllchcln
Sl'gnala zE Folgc.

b) Ba1 6.Lncr ErhÖbuq bal dcn natllrlrcttan Pcraonan Ettartc fcEtgqrcgrt uerden, ealcba Eln(o!rcnBkatcgorian
sPazlalL zEatzLlch balaatat wrtldcn: BarI clncr dagrGsalvan Bclratug wäran prlrär ncqatlvc sozlaLG
Auwrrkuqan zu vartclchnan- Bal GLnGr progEcasl,vcn Ba!.astug sürda dlc ohncb-Ln hohc Ea.Lastug lE Känton
B€rn wcltar atrapatlert, wa! vor allG! fltr dlG Elnatcllug von au8clkantonalcn Kadcrrautcn barctts hautc
sctron Probh' darst'lt-t - Äulgrud dl.lar ucbGrlagugan lat clnc Erhöhug d.r dl,rcktcn stauarn ftb dla
Flnan z .l€rug dar EnarglapoIltlk 2wttckzuw.Is.n.
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7 . SctrJ-ussfol.genrngen

A. Kantonale Energieabgaben können nur beschränkt eingesetzt
werden. gelasfü"gä" 

""i tossifen Energieträgern, .HoLz, Treib- und

Brennstoffen können auf kantonaler EbÄne nicht sinnvoll vollzogen
werden, dä ali;--T;;nsartionÄ" uu"t die kantonale Grenze hinweg

unmöglich kontrolliert werden können. Am ausgeprägtesten wäre der
Kontrollaufwand bei den Treibstoffen: Höhere Preise im Kanton

Bern würden ,är"r,, zu einer Bevorzugung der ausserkantonaren
Tankstellen führen.

Beim HoLz }<Ornmt hinzu, dass es. sich un eine förderungswürdige
einheirnische i""iqi"qüel1e hanbelt, die ohnehin stark unter
I{ettbewerbsdruck steht. weitere Belastungen könnten den

erwünschten Mehreinsatz - rdenn auch nur in bescheidenem Ausmass

tendenziell blockieren.

B. Bei den leitungsgebundenen Energieträgern (Erdq3:, Fernwärme

und Elektrizität) bestehen 
-öi""ä"ä€zlich-keine Problerne' eine

Abgabe zu erneüen. sie muss aber ftir Erdgas ausgeschlossen
;;il; , 

-ä. - ai;;; 
- 
enärgieträser sesenüber ErdöI in recht

ausgeprägter ionfurreni "tänt-,rtä 
äie erwtinschte Substitution rait

einer Abgabe iÄnAenziell verhindert werden könnte'

Bei der Fernwärme ist zu beachten, dass viermars eine sinnvorle
Nutzung von Xänricht oder Äntatt" stattfindet, die nit einer
Abgabe "r="nwäri-*ü-ta.. 

ninzu kourmt, dass bei den bestehenden
Energiepreisen-äie Fernwärme ohnehin Mühe hat, am Markt zu

bestehen.

c. Am unproblernatischsten kann eine Abgabe auf Elektrizität
erhoben werden. Grundsätzricn bestehen keine technischen
probleme, die Abgabe von aän-wärken erheben zu lassen' wobei sie
für diese Aufq;ä-"nts"naaiöt'.'wäiään..mtissten und die Abgabe in
den Rechnuttgeä klar zu deklarieren wäre'

D. Eine zweclcgebundene nnergieabgabe. auf Elektrizität müsste pro

kwh 0,3 n.pp"i-näli"q"tt, aaf,it .it" bestehenden und vorgesehenen

Aufwendungen iUt ai"-XantonäfÄ nnerqiepolitik abgedeckt werden

könnten. Es würden rund L8 Millionen Franken pro Jahr anfallen'

Falls zudem die Massnahmen für das urnsteigen auf-den öffentlichen
Verkehr einbezogen würden, *Äi" eine abgabe von.l-+p'lkWh auf
Strom zu erhe6äi. Oi" Einnahmen würden äuf 60 Millionen Franken

ansteigen.



45
-!

E' Eine Abgabe auf Elektrizität könnte aber auch klar beschränktwerdenr üItl nur die Ausgaben in Elektrizität=n"räiän-.ozuaecken

liiliiü !E#T" i;:;;iffi "tnu.*tE;ffi iffi ; i*iiF, i;"1:i:iät;"müssten rund L2 Mirrionen Franken auqä;chöpft werden. EineElektrizitätsabgabe von 0,2 Rp./kw:n ti.irae äusreich;; farls arleBezüger belastet würden.
oieses vorgehen würde eine gewisse umwandrung des Auftrages desGrossen Rates bedeuten, indÄn nicht *.ni di;-g;;;rt"" Kosten fürdie kantonalen Energieausgaben .r".rr=iänergerecht finanziertwürden.

F' Mit einer zweckgebundenen kantonalen Energieabgabe kann dieKontinuität der kantonalen Energiepoiilii ;iäh;röä=Iärrr werden,inden die vorgesehenen MassnahrnÄn ärrerti"-äuä-;;;;irr.r, werdenkönnen. rnsbesondere kann am programm 'rEnergie zooö;-vorlpartizipiert werden. l,titterfristig i=t äitt"-aaJiiisierung desEnergieverbrauches zu erreichen ,ria äi" umwertberastungen könnendank der Energiepolitik entscheidend reduziert w"iäen.Dabei werden äie- positiven ert.xte nur zu einem ="n, geringenTeil dank der preiserhöhung erreicht. Vielnehr sterlen dieenergiepolitischen Massnahmen den entscheidenden Faktor dar.

H- Durch die Fortführung und rntensivierung der kantonarenEnergiepotitik können grundsätzlich namhaf{,e positivewirtschaftliche Effekte erzielt werden. Eine ;;;i";; Zahl vonzusätzlichen Arbeitsplätzen kann geschaffen wärden. Bestehendeund neue Betriebe können sich im Zukunftsmarkt Unwelttechnologie

G. Grundsätzlich schadet die Erhebung einer Abgabe aufElektrizität in der Höhe von 0,3 np.Trwn der Berner wirtschaftnicht, wobei allerdings die auqane-näi sehr stromintensivenBetrieben die Arbeitsplätze tendenziell gefährden könnte. wohlhandelt es sich um eine relativ gerinj- zahr von Betrieben undArbeitsplätzen.
rhrer potentiellen Gefährdung kann nit einer Befreiung von derAbgabe Rechnung getragen weräen: stromintensive Betriebe rniteinem stromkostenanteir von 88-i-68 an den produktionskosten
könnten von der Abgabe zur Hälfte befreit werden. Betriebe rniteinem stromkostenanteil von mehr als L6z könnten gÄnzrich befreitwerden. Danit würden alrfärlig negative wirts"nättiiän"Auswj.rkungen weitestgehend ausgesöhrossen. Mit d.iesem vorgehenist zu verhindern, däss negatirle signäisrirrünö""-IlJäertist
werden.

Ii"9 weitergehende variante besteht in einer Befreiung allerHochspannungsbezüger: Es würden alre stromint"""i.rÄ" Betriebevoll entlastet- Negative wirtschaftliche Effekte würden gänzlichausgeschlossen.
Gleichzeitig ist zu beachten, das die Einnahnen um 30t geringerwären. Bei or3 Rp./kwh würden nur ca. L2 Mio. rr.- aniallen. umdas sparziel trotzdem zu erreichen, könnte bei einer Befreiungder HS-Bezüger die Abgabe auf o,e irp./kw]n .rrg"="izt-werden.
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und Energiesparmassnahmen ldeiter profilieren' Innovationsvorteile
sind zu reati;i;;;;. Dabei ist siönerzustellen, dass die
kantonale nneiqiäpofitif diesen dynamischen Prozess in geeigneter
Weise unterstützt-

r. Damit die mögtichen positiven Effekte tatsächlich auch
erreicht werden können ünd keine negativen Auswirkungen entstehen
ist darauf zu achten, dass eine ReiÄe von Bedingungei erfüIlt /
wird:
Die Einnahmen müssen in energetischer und wirtschaftlicher
iinsicnt nogriähsi errizient eingesetzt werden' Dies erfordert
intensive nrf-Igskontrollen über die einqesetzten Mitte} und eine
päii"Aircne uänäiprUfung der einzelnen Massnahmen, insbesondere
äer finanziellen Beiträge.
Die Verwaltung ist aaraüf angewiesen, dass die Erhebung der
ElektrizitatsäOgabe von den l{erken als Inkassostellen
aurcnqeführt wiia. Insbesondere die Befreiung der
ä"äröiÄintensivätt g.tti"U" ist nur unter dern Beizug der EISy1;

aaniiistrativ einfach rnöglich'

Bern, L2. SePtember L992
Dr. Ruedi Meier' VEWD/BAU
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TARIFVERGTEICH
Ueberlandwerke

01.10.1991

1- Zimmer

3-Zimmer

5-Zimmer

1-Fam.-haus

Landw.

Gewerbe

Gewerbe

Gswerbe

lndustrie HT

lnduslrie HT

lndustrie HT

Wiederverkaul, H

Wiederverkauf, G

Boiler

Boiler

Heizung

3-Zimmer

1'600 kwh

4'500 kwh

6'850 kwh

25',350 kwh

7',950 kwh

8'000 kwh

30'000 kwh

150'000 kwh

500'000 kwh

1'500'000 kwh

2'250'000 kwh

1'760',000 kwh

16',000'000 kwh

10 kw

20 kw

7s kw

200 kw

7s0 kw

7s0 kw

400 kw

3'000 kw

CH

23.8

16.2

16.2

1 1.3

17.9

19.8

1 4.9

16.1

13.6

1 1.3

10.2

23.1

21.6

EIAM/

27.5

18.3

18.6

12.8

19.1

22.8

15.9

16.8

14.3

1 't.8

11 .2

21.4

21.2

AQ

23.3

15.2

15.0

10.1

17.5

20.6

12.O

13.3

11 .2

10.3

9.5

17.8

15.2

EEM

21.s

15.5

16.5

9.7

18.3

21.4

25.7

23.2

1 1.6

12.7

10.9

EBL

21.7

15.2

15.0

10.2

15.6

16.5

1 9.5

1 6.9

12.5

13.3

1 1.9

10.4

10.1

CVE

27.3

18.1

17.9

13.5

21.O

30.1

24.5

19.3

14.1

'15.8

13.0

10.5

ct(vv

35.0

20.7

19.8

1 1.6

21.3

24.5

23.2

22.1

16.0

16.2

13.9

1 1.5

10.5

Bl{ /

27.3

18.9

19.4

12.5

20.3

24.O

24.5

19.6

16.2

17.8

15.3

13.3

11 .7

AEW

26.0

16.4

13.9

10.3

17.8

13.6

15.6

12.8

10.7

9.7

24.4

22.2

18.9

AEK

26.s

16.3

16.1

11.1

19.3

15.0

16.7

14.O

12.1

10.9

23.7

22.O

20.8
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VSE-TARI FVERGLEICH 01.10.1991
lndustrie, 500'000 kWh/a

Rp./ kW h
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VSE-TARIFVERGLEICH 01.10.1991
lndustrie, 1'S0O'OO0 kWh/a

Rp./kWh

BKW EWW AEK CKW CH CVE AEW EBL EKZ
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VSE.TARIFVERGLEICH O1.10.1991
I ndust rie, 2'250'0OO kWh/a

Rp./kW h
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